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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie untersucht den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktintegration von Asyl-

werberInnen in Österreich. Hintergrund dafür ist die EU-Richtlinie über Aufnahmebedingungen (2013/33/EU; 

„Aufnahmerichtlinie“),1 welche den effektiven Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen regelt. Im Rahmen der 

Studie werden dazu die nationalen Gesetze, Politiken und Maßnahmen sowie Herausforderungen und mögliche 

Lösungsansätze untersucht. Der Beitrag Österreichs trägt zum vergleichenden Synthesebericht des Europäischen 

Migrationsnetzwerk (EMN) „The integration of applicants for international protection in the labour market“ 

bei.2 Die zentralen Ergebnisse im österreichischen Kontext werden im Folgenden zusammengefasst. 

Zugang zu (un-)selbstständiger Erwerbstätigkeit 

Das Asylrecht dient in erster Linie dazu, geflüchteten Menschen Schutz vor Verfolgung zu bieten. Es ist kein Inst-
rument der steuerbaren Arbeitsmigration. In diesem Sinne gilt es primär die arbeitssuchenden Fremden, deren 

Asylverfahren bereits abgeschlossen ist und die einen Schutzstatus erhalten, in den Arbeitsmarkt zu integrieren.3 

Österreich hat die Vorgaben der Aufnahmerichtlinie vollinhaltlich umgesetzt.4 In Österreich ist dabei der Zugang 

zu selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit für AsylwerberInnen unterschiedlich geregelt. Poten-

zielle ArbeitgeberInnen können für eine/n AsylwerberIn drei Monate nach dessen/deren Zulassung zum Asylver-

fahren einen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung stellen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) prüft diesen Antrag 

innerhalb von sechs Wochen und führt eine Arbeitsmarktprüfung durch. Bis Juni 2021 war die Erteilung einer 

Beschäftigungsbewilligung durch den sogenannten „Bartenstein-Erlass“ auf Saisonarbeit und Erntehilfe beschränkt. 

Seither ist die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung in allen Branchen prinzipiell möglich, wenn keine Ersatz-

arbeitskraft verfügbar ist und die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. AsylwerberInnen können seit 

Juni 2021 auch wieder eine Lehrausbildung machen, wenn dafür eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wird. 

Der Zugang zur Lehre in Mangelberufen für AsylwerberInnen bis 18 beziehungsweise 25 Jahre wurde 2012/13 

eingeführt, und war im September 2018 aufgehoben worden. Die Analyse von Statistiken des AMS zeigt, dass 

fast drei Viertel der Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen für AsylwerberInnen im Zeitraum 2017–2022 positiv 

beschieden wurden. Im Untersuchungszeitraum gab es 2019 einen starken Rückgang der Anträge auf Beschäfti-

gungsbewilligung; gefolgt von einem Anstieg im Jahr 2022, in dem die Antragszahl von 2018 überstiegen wurde.

Die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ist ab dem vierten Monat nach Einbringung des Asylan-

trags möglich. Dabei sind entsprechende gewerbe- und berufsrechtliche Voraussetzungen einzuhalten. Daten 

zur Erwerbstätigkeits- bzw. Arbeitslosenquote sowie zur selbstständigen Erwerbstätigkeit von AsylwerberInnen 

sind nicht verfügbar. 

1  Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen (Neufassung), ABl.  L 180, S. 96–116. 

2  Der EMN Synthesebericht „The integration of applicants for international protection in the labour market“ wird in Kürze auf der Webseite www.emn.at verfügbar sein.

3  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, 5. Mai 2023.

4  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, 18. April 2023.

http://www.emn.at
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Arbeitsmarktintegration und Unterstützungsmaßnahmen 

In Österreich gibt es eine Integrationsstrategie für Drittstaatsangehörige mit dauerhaftem beziehungsweise 

längerfristigem Aufenthalt. Diese umfasst Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, AsylwerberInnen zählen jedoch 

nicht zu dieser Zielgruppe. 

AsylwerberInnen, bei denen die Zuerkennung von Asyl als sehr wahrscheinlich angesehen wird, können jedoch 

unter Umständen bereits während des Asylverfahrens an Maßnahmen für Asyl- und subsidiär Schutzberech-

tigte teilnehmen, wenn finanzielle und organisatorische Ressourcen dafür vorhanden sind. Davon umfasst sind 
Sprachkurse im Rahmen der Integrationshilfe (§ 68 Abs. 1 Asylgesetz 2005)5 sowie theoretisch auch bestimmte 

Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsmarktintegration im Rahmen des Integrationsjahres. Seit 2017 war dies 

für AsylwerberInnen aus der Arabischen Republik Syrien möglich; im Jahr 2018 zudem für AsylwerberInnen aus 

der Islamischen Republik Iran. 

Institutionell ist die Thematik Arbeitsmarktintegration unterteilt in die Bereiche: (1) Arbeit, abgedeckt durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und das AMS; sowie (2) Integration, in der Zuständig-

keit des Bundeskanzleramts (BKA) und des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Zudem befassen sich die 

Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen mit der Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen. 

Im Zeitraum 2017–2022 kam es zu wesentlichen Änderungen im Bereich der Arbeitsmarktintegration. Zentral 

waren 2017 die Verabschiedung eines Integrationspakets sowie die geschaffenen Möglichkeiten für AsylwerberIn-

nen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit, an bestimmten Integrationsmaßnahmen teilzunehmen zu dürfen. 

Die Budgetmittel für Integrationsmaßnahmen wurden aber 2018/2019 mit dem Rückgang der Asylantragszah-

len stark gekürzt. In diesen beiden Jahren gab es auch intensive und polarisierende Debatten hinsichtlich der 

Abschiebung von abgelehnten AsylwerberInnen, unter anderem von jenen die sich in Lehrausbildung befanden. 

Dabei waren rechtliche Änderungen hinsichtlich der Aufhebung des Zugangs zur Lehre für AsylwerberInnen 

2018 sowie die Aufschiebung von Abschiebungen bis zum Lehrabschluss 2019 zentral. Schließlich hob der Verfas-

sungsgerichtshof (VfGH) 2021 den umstrittenen „Bartenstein-Erlass“, welcher die Beschäftigungsmöglichkeiten 

für AsylwerberInnen einschränkte auf, allerdings aus formalen, nicht aus inhaltlichen Gründen. 

Herausforderungen und Limitierungen

In Österreich steht die rasche Prüfung des Schutzbedarfs im Vordergrund. Daher hat die (Arbeitsmarkt-)inte-

gration von AsylwerberInnen im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration keine politische Priorität. 

Die Möglichkeit für AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit an Arbeitsmarktintegrations-

maßnahmen teilzunehmen ist abhängig von finanziellen und organisatorischen Ressourcen. Aktuell sind die 
Budgetmittel dafür stark eingeschränkt. Praktische Limitierungen beim Arbeitsmarktzugang ergeben sich durch 

fehlende Sprachkenntnisse oder (anerkannte) Qualifikationen. Zudem ergeben sich Herausforderungen für 
AsylwerberInnen durch den Übergang von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt. Für UnternehmerInnen 

sind Rechts- und Planungsunsicherheiten bei der Einstellung von AsylwerberInnen sowie der Aufwand für eine 

5  Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 221/2022.
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Beschäftigungsbewilligung Hürden. Die Knüpfung der Beschäftigungsbewilligung an den/die ArbeitgeberIn erhöht 

auch die Vulnerabilität von ArbeitnehmerInnen. Insbesondere zählen auch Informationsdefizite hinsichtlich Rechte 
und Beschäftigungsmöglichkeiten, sowohl bei AsylwerberInnen als auch bei ArbeitgeberInnen, zu den Heraus-

forderungen. Zudem kann es negative Konsequenzen für AsylwerberInnen geben, die von ArbeitgeberInnen 

mehrfach irregulär beschäftigt wurden. Die Selbstständigkeit ist rechtlich ab dem vierten Monat möglich, jedoch 

an diverse gewerbe- und berufsrechtliche Voraussetzungen geknüpft. Folgen dieser Herausforderungen und 

praktischen Limitierungen beim Zugang zur Erwerbstätigkeit können prekäre oder irreguläre Beschäftigungs-

verhältnisse von AsylwerberInnen sein. 

Schlussfolgerungen

Aus der Analyse im Rahmen der Studie ergeben sich fünf Schlussfolgerungen: Erstens erfüllt Österreich zwar 

die Vorgaben der EU-Richtlinie über Aufnahmebedingungen zum „effektiven Arbeitsmarktzugang“, jedoch haben 

AsylwerberInnen in der Praxis nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten erwerbstätig zu sein und müssen dabei 

komplexe bürokratische Prozesse durchlaufen, etwa um eine Beschäftigungsbewilligung oder Gewerbeanmeldung 

zu erhalten. Insgesamt gilt, dass nur ein Bruchteil der AsylwerberInnen in Österreich erwerbstätig ist. Zweitens 

unterlagen die Beschäftigungs- und Integrationsmöglichkeiten in den letzten fünf Jahren weitreichenden politi-

schen und rechtlichen Veränderungen, die zwischen der Öffnung von neuen Möglichkeiten und mehr Restrik-

tionen hin und her schwankten. Drittens hat die (Arbeitsmarkt-)integration von AsylwerberInnen im Rahmen 

des Nationalen Aktionsplans Integration keine Priorität. Es gibt kaum Unterstützungsmaßnahmen, ausgenommen 

für AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit, was aktuell nur auf AsylwerberInnen aus der 

Arabischen Republik Syrien zutrifft. Viertens ist es schwierig die Arbeitsmarktsituation von AsylwerberInnen 

zu analysieren, da zwar Daten zu Beschäftigungsbewilligungen verfügbar sind, viele andere Parameter jedoch 

fehlen. Und Fünftens können sich aus diesem System negative Konsequenzen für AsylwerberInnen ergeben und 

beispielsweise zu Rückzahlungsforderungen im Rahmen der Grundversorgung, irregulärer Beschäftigung und 

Ausbeutung führen sowie auch längerfristig die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration hindern. 
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1 EINLEITUNG 

Die Studie konzentriert sich auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktintegration von Personen, 

die internationalen Schutz beantragt haben. Dabei geht es zum einen um den Zeitpunkt und die Erfordernisse 

für die Gewährung des Zugangs zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit. Zum anderen geht es 

um Gesetze, Politiken und Maßnahmen, die gewährleisten, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt – wenn er gewährt 

wird – auch tatsächlich erfolgen kann. Vorangestellt sei, dass der internationale Schutz in Österreich sowohl 

Asyl (§ 3 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005)6 als auch subsidiären Schutz (§ 8 AsylG 2005) umfasst. „Personen, die 

internationalen Schutz beantragt haben“ sind daher jene Personen, die einen Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt haben, ohne dass sich daraus ableiten lässt, welcher Status letztlich gewährt wird.7 In dieser Studie wird 

diese Gruppe dem nationalen Sprachgebrauch zufolge als „AsylwerberInnen“ bezeichnet.

1.1 Hintergrund und Ziel der Studie 

In der Europäischen Union (EU) ist der Zugang zum Arbeitsmarkt eine geteilte Zuständigkeit, der für verschie-

dene Gruppen in verschiedenen Rechtsakten geregelt ist. Für AsylwerberInnen wird der Zugang zum Arbeits-

markt durch die Neufassung der EU-Richtlinie über Aufnahmebedingungen, die sogenannte Aufnahmerichtlinie 

(2013/33/EU),8 geregelt. Die Aufnahmerichtlinie zielt darauf ab, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Antrag-

stellenden zu fördern (Ebd.:98, Z 23), und legt eine Frist für den Zugang zum Arbeitsmarkt von AsylwerberInnen 

fest: Dieser muss spätestens neun Monate nach Einreichung des Antrags auf internationalen Schutz gegeben sein, 

sofern die zuständige Behörde noch keine erstinstanzliche Entscheidung erlassen hat und diese Verzögerung 

nicht dem/der AntragstellerIn zuzuschreiben ist. Zudem müssen die Mitgliedstaaten für einen effektiven Arbeits-

marktzugang für AntragstellerInnen sorgen. Bei der praktischen Umsetzung verfügen die EU-Mitgliedstaaten 

über einen gewissen Spielraum, unter anderem bei der Festlegung der Bedingungen für die Gewährung des 

Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie Vorrangregelungen für andere Personengruppen,9  wodurch es große Unter-

schiede innerhalb der EU gibt (Orav, 2022).  Der österreichische Verwaltungsgerichtshof (VwGH) versteht unter 

„effektivem Arbeitsmarktzugang“ im Sinne der Aufnahmerichtlinie, dass ein/e AsylwerberIn einen tatsächlichen 

und wirksamen Zugang zum Arbeitsmarkt erhält, welcher nicht in unangemessener Weise beschränkt ist. Ein 

unbeschränktes Offenstehen sämtlicher Berufsfelder leitet der VwGH daraus aber nicht ab.10

Generell haben Forschungsergebnisse gezeigt, dass Arbeitsmarktintegration eines der Schlüsselelemente für 

eine erfolgreiche Integration und Teilnahme in der Aufnahmegesellschaft ist. Oftmals ist der Aufbau eines neuen 

Lebens eng damit verbunden, eine angemessene Arbeit im Aufnahmeland zu finden, da dies mit wirtschaft-
licher Unabhängigkeit, Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden zusammenhängt (Ager und Strang, 2008; 

6  Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 221/2022.

7  Der Antrag auf internationalen Schutz gilt als Antrag auf Zuerkennung des Status des Asylberechtigten und – für den Fall der Nichtzuerkennung des Status des 
Asylberechtigten – als Antrag auf Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005). Bei Abweisung des Asylantrags ist eine 
amtswegige Prüfung des subsidiären Schutzes vorzunehmen (Filzwieser et al., 2016, § 8 AsylG, K5).

8  Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen (Neufassung), ABl. L 180, S. 96–116. 

9  Siehe auch Ergebnisse früherer EMN Ad-hoc-Anfragen zu diesem Thema: EMN, 2015, 2016, 2020.

10  VwGH, 28. April 2020, Erkenntnis vom 28. April 2020 Ro 2019/09/0011-5, Ro 2019/09/0011-5 Rz 21.
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Dustmann et al., 2017). Entsprechend verringert eine längere Wartezeit im Asylverfahren bei eingeschränktem 

Zugang zum Arbeitsmarkt die Chancen auf eine spätere Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten stark. Zudem 
entstehen durch die anhaltende Unsicherheit, Isolation und Untätigkeit psychologische Auswirkungen wie Stress, 

Depression, Apathie oder fehlende Motivation (Hainmueller et al., 2016). Eingeschränkte Rechte und Ansprü-

che von AsylwerberInnen hinsichtlich der Arbeitsaufnahme während des Asylverfahrens beeinflussen auch die 
Übertragbarkeit der arbeitsbezogenen Fähigkeiten vom Herkunftsland in das Zielland (Federico und Baglioni, 

2021:2). Für Geflüchtete ist die Wahrscheinlichkeit erwerbstätig zu sein geringer und die Wahrscheinlichkeit 
arbeitslos zu sein wesentlich höher als bei anderen MigrantInnen. Darüber hinaus sind auch ihr Einkommen, 

ihre berufliche Situation und ihre Arbeitsmarktbeteiligung über die ersten zehn Jahre hinweg relativ schwächer 
(Fasani et al., 2018). Mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten, fehlende Sprachkenntnisse und fehlendes Wissen 

über Arbeitsrechte tragen zudem dazu bei, dass AsylwerberInnen häufiger von prekären, ausbeuterischen oder 
rechtswidrigen Arbeitsbedingungen betroffen sind (Schenner und Neergard, 2019). EU-weit sind vor allem die 

Branchen Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe, Hausarbeit und Transport besonders anfällig für Arbeits-

ausbeutung (FRA, 2019; van Nierop et al., 2021:35). 

Die EMN-Studie „Arbeitsmarktintegration von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben“, zu der 

dieser nationale Bericht beiträgt, zielt auf einen vergleichenden Überblick in den EMN-Mitgliedstaaten und 

EMN-Beobachterländern ab. Dabei werden die nationalen Gesetze, Politiken und Maßnahmen sowie Heraus-

forderungen und bewährte Praxis in Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktintegration 

von AsylwerberInnen im Zeitraum 2017 bis 2022 untersucht. Die vorliegende Studie beleuchtet dabei den 

nationalen Kontext in Österreich näher. Zentrale nationale Fragestellungen, die im Rahmen dieser Studie beant-

wortet werden, sind: Was für Änderungen ergeben sich durch die Aufhebung des „Bartenstein-Erlasses“ im Juni 

2021? Wie funktioniert die Arbeitsmarktprüfung in der Praxis? Können junge AsylwerberInnen aktuell wieder 

eine Lehre aufnehmen? Was für Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration stehen AsylwerberInnen offen? Wie 

erfolgt die Einschätzung von „AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswarscheinlichkeit“? Was sagen verfüg-

bare Statistiken zur Beschäftigungssituation von AsylwerberInnen aus? Und welche Herausforderungen und 

mögliche Lösungsansätze ergeben sich daraus?

1.2 AsylwerberInnen in Österreich 

Bevor im Nachfolgenden auf Gesetze, Politiken und Maßnahmen eingegangen wird, gilt es zunächst die Frage zu 

klären, wie viele Personen im erwerbsfähigen Alter in Österreich einen Asylantrag stellen und was ihre sozio-

demographischen Merkmale sind. Generell ging die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz in Österreich 

nach 2015/16 bis 2019 stetig zurück.11 Durch den Ausbruch der COVID-19 Pandemie, und den damit einherge-

henden Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen, ist die Anzahl der Asylanträge im Jahr 2020 zwischenzeitlich 

stark zurückgegangen. Insgesamt sind die Asylanträge jedoch – entgegen des EU-weiten Trends der Abnahme 

von Asylanträgen im Jahr 2020 (Eurostat, 2023b) – gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Ebner, 2021:13). Seit 

2020 zeigt sich eine steigende Tendenz bei der Anzahl von Asylanträgen in Österreich, wobei die Anträge im 

Jahr 2022 besonders stark angestiegen sind (BMI, 2023a). 

11  Für nähere Informationen zu diesen Entwicklungen siehe: Ebner, 2021:13f.; Expertenrat für Integration, 2021:23f.
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Mit Blick auf das Thema dieser Studie werden im Folgenden Eurostat-Daten betreffend Drittstaatsangehörige, 

die das Mindestalter für eine Lehre oder Beschäftigung erreicht (14 Jahre und älter ;  Your Europe, o.J.)12 und 

die in Österreich internationalen Schutz beantragt haben, analysiert. Im Jahr 2022 haben 100.215 Personen aus 

Drittstaaten (14 Jahre und älter) einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich gestellt. Damit lag die 

Anzahl der AsylwerberInnen über jener des herausragenden Jahres 2015. Damals hatten 68.580 Personen im 

Alter von 14 Jahren und älter einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt (Eurostat, 2022). Bereits im Jahr 

2021 zeigte sich ein signifikanter Anstieg. Im Vergleich zu 2020 hat sich die Zahl der AsylwerberInnen 2021 auf 
33.845 mehr als verdreifacht. Dieser Anstieg setzte sich 2022 fort (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Anzahl der Drittstaatsangehörigen (14 Jahre und älter), die in Österreich einen Antrag 

auf internationalen Schutz gestellt haben (2017–2022)
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Anmerkung:  Daten wurden auf den nächstliegenden Fünferwert gerundet. 

    Daten für den Zeitraum 2017–2021 wurden am 29. August 2022 extrahiert; Daten für den Zeitraum Jänner–November 2022 am 3. März 2023 und für 
Dezember 2022 am 15. März 2023.

Quelle:   Eurostat, 2022, 2023a.

Die Mehrheit der AsylwerberInnen aus Drittstaaten, die 14 Jahre und älter sind, ist männlich. Ihr Anteil ist in den 

letzten Jahren gestiegen: Während 2017 der Anteil der Männer bei 66 Prozent lag, stieg er 2019 auf 75 Prozent 

und erreichte 2022 mit 94 Prozent seinen Höchstwert (Eurostat, 2022, 2023a).13 Die AsylwerberInnen in Öster-

reich zählen überwiegend zu den jüngeren Altersgruppen. Die Mehrheit der AsylwerberInnen aus Drittstaaten, die  

14 Jahre und älter sind, war im Untersuchungszeitraum zwischen 18 und 34 Jahre alt. 2017–2019 machte ihr Anteil 

60 Prozent aus, seit 2020 ist ihr Anteil gestiegen und erreichte im Jahr 2022 74 Prozent (Eurostat, 2022, 2023a).

12  Der Datensatz umfasst auch Personen über 65 Jahre. Deren Anteil liegt jedoch seit 2017 stets unter einem Prozent (Eurostat, 2022).

13  Der Datensatz weist einige wenige Unstimmigkeiten bei der Aufschlüsselung nach Geschlecht auf, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen.
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Im Zeitraum 2017 bis 2021 stellten Personen aus der Arabischen Republik Syrien und aus Afghanistan die größ-

ten Gruppen von Asylsuchenden, die 14 Jahre und älter sind (siehe Abbildung 2). Afghanische Staatsangehörige 

waren auch 2022 mit 23.050 Personen unter den Top-2. Ihre Anzahl ist um mehr als das 3-fache angestiegen, 

womit AfghanInnen die größte Herkunftsgruppe darstellen. Die Anzahl der syrischen Staatsangehörigen ist im 

Vergleich zum Vorjahr relativ stabil geblieben und lag bei 14.720 Personen. Sie waren somit an dritter Stelle 

hinter Indien das – wie bereits 2019 – wieder unter den Top-5 war, allerdings mit einer um knapp 56-fach 

gestiegenen Anzahl an AsylwerberInnen (2019: 350; 2022: 19.450). Tunesien zählte mit 12.425 AsylwerberInnen 

erstmals im Untersuchungszeitraum zu den fünf häufigsten Herkunftsländern. Diese Entwicklungen sind vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass Serbien im Jahr 2022 zwischenzeitlich Drittstaatsangehörigen aus Indien und 

Tunesien Visafreiheit einräumte, was auch als Möglichkeit der Weiterreise in die EU genutzt wurde (BMI, 2023c; 

Der Standard, 2022).14 

Abbildung 2: Drittstaatsangehörige (14 Jahre und älter), die in Österreich einen Antrag auf Inter-

nationalen Schutz gestellt haben (2017–2022), Top-5-Staatsangehörigkeiten 
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Anmerkung:  Daten wurden auf den nächstliegenden Fünferwert gerundet. 

    Daten für den Zeitraum 2017–2021 wurden am 29. August 2022 extrahiert; Daten für den Zeitraum Jänner–November 2022 am 3. März 2023 und für 
Dezember 2022 am 15. März 2023.

Quelle:   Eurostat, 2022, 2023a.

14  Die Visafreiheiten wurden von Serbien im November 2022 beziehungsweise Jänner 2023 wieder aufgehoben (Schengen Visa News, 2022a, 2022b).
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Nicht alle AsylwerberInnen, die in Österreich einen Asylantrag stellen, sind tatsächlich noch im Land, da einige 

weiterziehen (Sekundärmigration; BMI, 2022b:73). Eine Annäherung an die Anzahl der aktuell in Österreich 

aufhältigen AsylwerberInnen liefert die Anzahl der AsylwerberInnen, die Grundversorgung beziehen. Vereinfacht 

gesagt gelten AsylwerberInnen, die den Lebensbedarf für sich und ihre mit ihnen im gemeinsamen Haushalt 

lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln 

bestreiten können, rechtlich als „hilfsbedürftig“ und haben folglich Anspruch auf Grundversorgung (Art. 2 Abs. 1  

Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG).15 Zum Stichtag 1. November 2022 befanden sich in Öster-

reich 20.616 AsylwerberInnen in Grundversorgung (BMI, 2023b:10). Hinzuzufügen ist allerdings, dass nicht alle 

AsylwerberInnen Leistungen der Grundversorgung in Anspruch nehmen und sich auch aus der Grundversorgung 

abmelden können beziehungsweise bei Feststellung von „mangelnder Hilfsbedürftigkeit“ oder bei zu hohem 

Zuverdienst den Anspruch darauf verlieren (BMI, 2022a:16–17, 2022b:73; siehe  ). 

1.3	Umfang	und	Definitionen	

Diese Studie befasst sich mit AsylwerberInnen in Österreich – genau gesagt, Drittstaatsangehörigen, die inter-

nationalen Schutz beantragt haben und von einem Zugang zum Arbeitsmarkt im Sinne von Artikel 15 der 

derzeit in der EU geltenden Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) profitieren. Auf die Arbeitsmarktintegration von 
Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten oder Vertriebenen aus der Ukraine wird im Rahmen dieser Studie nicht 

eingegangen. Der Berichtszeitraum für diese Studie reicht von 2017 bis 2022, je nach Analysebereich:

 á Daten: 2017–2022

 á Politiken, Gesetze und Maßnahmen:16 Stand Dezember 2022

Der Studie liegen die folgenden Begriffsdefinitionen zugrunde, die sofern nicht anders angegeben, auf den 
Einträgen des EMN Glossar zu Asyl und Migration (EMN, 2018) beruhen:17 

Anerkennung	ausländischer	Qualifikationen: Eine von einer zuständigen Behörde erteilte formale Anerken-

nung der Gültigkeit einer ausländischen Qualifikation für den Zugang zu Bildungs- und/oder Erwerbstätigkeit.

Arbeitsmarkttest (in Österreich: Arbeitsmarktprüfung): Regelung, die darauf abzielt, dass ArbeitsmigrantInnen 

gemäß der nationalen Gesetzgebung nur dann zum Arbeitsmarkt zugelassen werden, wenn ArbeitgeberInnen 

erfolglos nach nationalen Arbeitskräften, EU-BürgerInnen (in EU-Mitgliedstaaten bedeutet dies auch EFTA-

ArbeiterInnen) oder Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig aufhalten, gesucht haben. 

AsylwerberIn: Im EU-Kontext, ein/e Drittstaatsangehörige/r oder Staatenlose/r, die/der einen Antrag auf Schutz 

nach der Genfer Konvention von 1951 und Protokoll von 1967 gestellt hat, über den noch nicht endgültig 

entschieden wurde.

15  Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 80/2004.

16  Als Maßnahmen werden systematische Initiativen, Projekte aber auch rechtliche bzw. strukturelle Maßnahmen gewertet, die zur Umsetzung der (Arbeitsmarkt-)
Integrationspolitik eingesetzt werden.

17  Das interaktive online EMN Asyl- und Migrationsglossar finden Sie unter : https://home-affairs.ec.europa.eu. 

https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary_de
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Arbeitserlaubnis (in Österreich: Beschäftigungsbewilligung): Im EU-Kontext ein von einer zuständigen 

Behörde eines EU-Mitgliedstaates ausgestelltes Rechtsdokument, das eine/n Drittstaatsangehörige/n berechtigt, 

während der Gültigkeitsdauer der Erlaubnis in dessen Hoheitsgebiet zu arbeiten (Europäische Kommission, o.J.). 

Drittstaatsangehörige: Jede Person, die nicht UnionsbürgerIn im Sinne von Art. 20(1) des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)18 ist und die nicht das Gemeinschaftsrecht auf Freizügigkeit nach 

Art.2(5) des Schengener Grenzkodex19 genießt.

Erwerbstätigkeit: Als Erwerbstätige gelten jene Personen, die in der Referenzwoche mindestens eine Stunde 

als Unselbständige, Selbständige oder mithelfende Familienangehörige gearbeitet haben. Haben sie aufgrund von 

Urlaub, Krankheit, Elternkarenz etc. in der Referenzwoche nicht gearbeitet, gehen aber ansonsten einer Arbeit 

nach, gelten sie ebenfalls als erwerbstätig (Statistik Austria, o.J.a).

Integration: Im EU-Kontext, ein dynamischer, in beide Richtungen gehender Prozess des gegenseitigen Entge-

genkommens aller zugewanderten und aller in den EU-Mitgliedstaaten ansässigen Personen.

Internationaler Schutz: Im EU-Kontext, Schutz, der den Flüchtlingsstatus und den subsidiären Schutzstatus 

umfasst.

Lehrausbildung oder Lehre: Die Lehrausbildung in Österreich ist eine berufliche Bildung im dualen System 
(ISCED 354,20 EQR 421). Diese duale Berufsausbildung mit derzeit 227 verschiedenen Lehrberufen findet an 
zwei Lernorten - im Lehrbetrieb (Unternehmen) und in der Berufsschule - statt (BMAW, 2022b:8).

Materielle Aufnahmebedingungen (in Österreich: Grundversorgung): Die Aufnahmebedingungen, die Unter-

kunft, Verpflegung und Kleidung in Form von Sach- und Geldleistungen oder Gutscheinen sowie Geldleistungen 
zur Deckung des täglichen Bedarfs umfassen. 

1.4 Methodologie 

Die vorliegende Studie wurde vom Nationalen Kontaktpunkt (NKP) Österreich im EMN im Rahmen des EMN-

Arbeitsprogramms 2021–2022 durchgeführt. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus allen Mitgliedstaaten 

zu erleichtern, wurde die Studie nach einer gemeinsamen Studienvorlage samt einem vordefinierten, vom EMN 
entwickelten Fragenkatalog erstellt.

Als Quellen für den nationalen Bericht Österreich wurden Gesetzestexte, nationale und internationale Publi-

kationen, Presseaussendungen, Medienberichte und Internetquellen herangezogen. Die verwendeten Statisti-

18  Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 326, S. 47–390.

19  Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex), ABl. L 77, S. 1–52.

20  International Standard Classification of Education (ISCED) 354 wird kategorisiert als: Sekundarstufe II Berufsausbildung: Ausreichend für den Abschluss, mit direktem 
Zugang zur tertiären Bildung (kann auch einen direkten Zugang zur postsekundären nicht-tertiären Bildung ermöglichen). Siehe http://uis.unesco.org.

21  Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) beschreibt als Niveau 4 „breites Spektrum an Fakten- und Theoriewissen in einem Arbeits- oder Lernbereich“ sowie 
„eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme in einem Arbeits- oder Lernbereich zu finden“. Siehe  
https://europa.eu. 

http://uis.unesco.org/en/file/541/download?token=ZWXQNyvd
https://europa.eu/europass/de/description-eight-eqf-levels
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ken wurden von Eurostat bezogen sowie vom Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich bereitgestellt und im 

Landesbüro für Österreich der Internationalen Organisation für Migration (IOM) aufbereitet. Für die Analyse 

der öffentlichen und medialen Debatten dienten Parlamentskorrespondenzen, Stellungnahmen zu Regierungs-

vorlagen sowie mediale Berichterstattungen. Die Analyse der politischen und rechtlichen Entwicklungen basiert 

auf den EMN Österreich Jahresberichten Migration und Asyl 2017–2022.22 Zur Ergänzung der durch die Sekun-

därforschung gewonnenen Informationen wurden qualitative, halbstrukturierte Interviews mit ExpertInnen aus 

den Bereichen Arbeitsmarkt, Ausländerbeschäftigung und Integration sowie gewerkschaftlicher Unterstützung 

geführt.  Im Rahmen der ExpertInneninterviews wurde auch nach Herausforderungen und gegebenenfalls 

nach praktischen Lösungsansätzen zur Begegnung der Herausforderungen gefragt. Diese Aspekte wurden in 

Folge teilweise durch Literaturrecherche und Beiträgen der öffentlichen Debatte ergänzt. Mit den folgenden 

ExpertInnen wurden Interviews durchgeführt:

 á Mag.a Natasha Ghulam, LL.M, Referentin, Abteilung für Sozialpolitik, Wirtschaftskammer Österreich;  

 á Mag. Philipp Kindl, Leiter der Abteilung für Ausländerbeschäftigung, EURES und Beschwerdemanagement, 

Bundesgeschäftsstelle Arbeitsmarktservice Österreich;

 á Mag. Heinz Kutrowatz, Leiter der Stabsstelle B/ST - Internationales Arbeitsmarktrecht, Bundesministerium 

für Arbeit und Wirtschaft;

 á Mag. Julia Moreno-Hasenöhrl, Abteilungsleiterin Stellvertreterin der Abteilung für Sozialpolitik, Wirtschafts-

kammer Österreich;

 á Dr. Johannes Peyrl, Referent, Abteilung für Arbeitsmarkt und Integration, Arbeiterkammer Wien;

 á MMag.a Johanna Schlintl, Rechtsberaterin, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung 

undokumentiert Arbeitender.

Folgende Institutionen beziehungsweise Stellen leisteten zudem einen schriftlichen oder mündlichen Beitrag:

 á Manuela Eichinger, Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/Fachbereich Statistik, Arbeits-

marktservice Österreich – Bundesgeschäftsstelle; 

 á Mag.a Simone Gaßler, MA, Abteilung Service für Arbeitskräfte, Arbeitsmarktservice Österreich – Bundes-

geschäftsstelle;

 á Renate Hahn, Stellvertretende Leiterin der Abteilung Ausländerbeschäftigung, EURES und Beschwerde-

management, Arbeitsmarktservice Österreich – Bundesgeschäftsstelle;

 á Bundeskanzleramt, Sektion II – Integration, Kultusamt und Volksgruppenangelegenheiten;

 á Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/B/8 (Asyl) sowie Abteilung V/B/9 (Grundversorgung);

 á Österreichischer Gewerkschaftsbund;

 á Österreichischer Integrationsfonds.

Die Studie wurde von Prisca Ebner, M.A. (Mitarbeiterin für Forschung, IOM Landesbüro für Österreich) erstellt. 

Dr. Martin Stiller (Juristischer Mitarbeiter, IOM Landesbüro für Österreich) bearbeitete die rechtlichen Frage-

stellungen. Die statistischen Teile wurden von Mag.a Saskia Heilemann (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, IOM 

Landesbüro für Österreich) verfasst. 

22  Die EMN Jahresberichte sind verfügbar auf www.emn.at. 

https://www.emn.at/de/publikationen/jahresberichte/
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Ein besonderer Dank gebührt den oben genannten InterviewpartnerInnen dafür, im Rahmen von ExpertIn-

neninterviews und schriftlichen Anfragebeantwortungen ihr Wissen und ihre Erfahrung eingebracht zu haben. 

Großer Dank gilt auch em. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gudrun Biffl für die Kommentierung des Entwurfs dieser Studie. 
Die Autorin bedankt sich insbesondere auch bei Frau Mag.a Saskia Heilemann für ihre wertvollen Kommentare 
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Stadien der Studienerstellung.

Die Studie wurde in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres erstellt.
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2 ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT FÜR ASYLWERBERiNNEN 

Dieses Kapitel beschreibt den Zugang zum Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen in Österreich 2022, nach  

Aufhebung des „Bartenstein-Erlasses“ im Juni 2021. Generell wird in Österreich zwischen dem Zugang zur 

unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeit unterschieden. Das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 

(GVG-B 2005)23 regelt diesen für AsylwerberInnen. Gemäß § 7 Abs. 1 GVG-B 2005 gilt, dass sich die Aufnahme 

einer unselbständigen Erwerbstätigkeit durch AsylwerberInnen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 

(AuslBG)24 richtet. Das AuslBG regelt, unter welchen Umständen der Großteil der Drittstaatsangehörigen25 einer 

unselbstständigen Tätigkeit in Österreich nachgehen darf. Fremde, die keinen freien Arbeitsmarktzugang haben, 

benötigen zur Aufnahme einer unselbstständigen Arbeit in Österreich grundsätzlich eine Beschäftigungsbewilligung. 

Dies trifft auch auf AsylwerberInnen zu. Die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit ist gemäß § 7 Abs. 2  

GVG-B 2005 in den ersten drei Monaten nach Einbringung des Asylantrages unzulässig.26 Danach ist dies 

prinzipiell möglich. Darüber hinaus gibt es für AsylwerberInnen auch noch die Möglichkeit freiwillige Hilfstätig-

keiten sowie haushaltstypische Tätigkeiten auszuüben. Auf den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger 

Erwerbstätigkeit sowie sonstigen Tätigkeiten wird in Folge näher eingegangen. 

2.1 Zugang zu unselbstständiger Erwerbstätigkeit

Für AsylwerberInnen ist für die Aufnahme einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit eine Beschäftigungsbewilligung 

erforderlich. Die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung ist von einer Reihe von Voraussetzungen abhängig, die 

einerseits die ArbeitgeberInnenseite und andererseits die/den ausländische/n ArbeitnehmerIn selbst betreffen 

(AMS, 2022c). Seit der Aufhebung des „Bartenstein-Erlasses“ durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) im Juni 

2021 (siehe Infobox 1) ist die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung für AsylwerberInnen nicht länger auf 

bestimmte Branchen beschränkt.27 Dennoch bleibt die gesetzliche Vorgabe bestehen, vorrangig inländische und 

bereits am Arbeitsmarkt integrierte ausländische Arbeitskräfte in Beschäftigung zu bringen. Dies erfolgt durch 

die Arbeitsmarktprüfung. Dabei wird geprüft, ob aus dem vorhandenen Potenzial der arbeitslos vorgemerkten 

ÖsterreicherInnen, BürgerInnen aus der Europäischen Union (EU) und des  Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) sowie integrierten Drittstaatsangehörigen geeignete Ersatzarbeitskräfte für die entsprechende Stelle 

vermittelt werden können (siehe  ; BMA, 2021b:2f.). Das Vorgehen ist dabei in allen Branchen einheitlich.28 

Dies gilt auch für Lehrausbildungen. Das BMA geht davon aus, dass sich die Zulassung von AsylwerberInnen 

zum Arbeitsmarkt durch die vorgeschaltete Arbeitsmarktprüfung aber weiterhin stark in Grenzen halten wird 

(BMA, 2021b:2f.). Bei Branchen mit schlechter Arbeitsmarktlage oder bei Tätigkeiten, die keine bestimmte 

Qualifizierung erfordern, ist die Wahrscheinlichkeit einer Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung in der Praxis 
gering (siehe auch 4.1).29 

23  Grundversorgungsgesetz – Bund 2005, BGBl. Nr. 405/1991 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2019.

24  Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2022.

25  Personen die vom Geltungsbereich des AuslBG ausgenommen sind, sind z.B. Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, ForscherInnen, MedienberichterstatterInnen und 
DiplomatInnen (§ 1 Abs. 2 AuslBG).

26  Hinweis: Die Zeitpunkte, ab denen die 3-Monats-Frist gerechnet wird, sind bei unselbstständiger und selbstständiger Tätigkeit unterschiedlich. Bei selbstständiger Tätigkeit 
gilt die Einbringung des Asylantrags. Bei unselbstständiger Tätigkeit gilt die Zulassung zum Asylverfahren.   

27  Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

28  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

29  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.
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Infobox 1: Aufhebung des „Bartenstein-Erlass“

Die Aufhebung des „Bartenstein-Erlass“ durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) im Juni 2021 bedeutete 

eine zentrale Änderung hinsichtlich des Zugangs von AsylwerberInnen zu unselbstständiger Erwerbstätig-

keit. Hintergrund dieser Entwicklung waren zwei interne Erlässe: 

 á Ein Erlass vom 11. Mai 2004 vom damaligen Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Bart-

enstein, (bekannt als „Bartenstein-Erlass“) schränkte die Branchen für die Ausstellung von Beschäfti-

gungsbewilligungen an AsylwerberInnen auf Saisonarbeit und Erntehilfe im Rahmen von Kontingenten  

(§ 5 AuslBG) ein.30 

 á Ein Erlass vom 12. September 2018 der damaligen Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Konsumentenschutz, Beate Hartinger-Klein, (bekannt als „Hartinger-Klein-Erlass“) hob den Zugang 

zur Lehre für AsylwerberInnen auf und wies das Arbeitsmarktservice (AMS) an, sämtliche Anträge auf 

Beschäftigungsbewilligung im Sinne des „Bartenstein-Erlasses“ zu prüfen und zu erledigen.31 

Der VfGH hat diese beiden Erlässe mit Erkenntnis vom 23. Juni 2021 aus formalen Gründen als gesetz-

widrig aufgehoben. Begründet wird dies damit, dass die Erlässe als Verordnungen einzustufen seien und 

damit im Bundesgesetzblatt hätten kundgemacht werden müssen, was nicht geschehen ist.32 Das Bundes-

ministerium für Arbeit (BMA) wies das AMS in Folge am 14. Juli 2021 entsprechend an, die Arbeitsmarkt-

prüfung für alle Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen durchzuführen und entsprechend zu prüfen ob 

Ersatzarbeitskräfte am Arbeitsmarkt verfügbar seien (siehe 2.1.2).33 

Im Nachfolgenden wird der Prozess rund um die Beschäftigungsbewilligung näher beschrieben, von der Beantra-

gung, Prüfung und Erteilung bis zu den Bedingungen und Verlängerungsmöglichkeiten. Darauf folgt eine statistische 

Analyse zu den Beschäftigungsbewilligungen für AsylwerberInnen im Zeitraum 2017–2022.

2.1.1 Beantragung einer Beschäftigungsbewilligung 

In Österreich können AsylwerberInnen prinzipiell ab drei Monaten nach Zulassung zum Asylverfahren einen 

Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Österreich hat sich im Zusammenhang mit der ursprünglichen Fassung 

2003/9/EG der EU-Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von AsylbewerberInnen in 

den Mitgliedstaaten („Aufnahmerichtlinie“)34 für diese Frist entschieden.35 Faktisch müssen sich AsylwerberInnen 

erst orientieren und sind in den ersten drei Monaten nach Ankunft in Österreich aus diversen Gründen oft 

30  BMWA, EU-Erweiterungsanpassungsgesetz: Durchführungserlass, 11. Mai 2004, BMWA-435.006/6-II/7/04. Verfügbar auf http://archiv.asyl.at.

31  VfGH, 23. Juni 2021, V95/2021 ua (V95-96/2021-12) S. 2.

32  Ebd.

33  BMA, Erlass: Zulassung von Asylwerberinnen/Asylwerbern zu einer Beschäftigung, 14. Juli 2021, BMA-2021-0.502.591. Verfügbar auf https://archiv2022.asyl.at.

34  Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, Abl. L 31/18. Aktuell 
in der Neufassung: Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, 
die internationalen Schutz beantragen (Neufassung), Abl. L 180/96.

35  Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

http://archiv.asyl.at/fakten_2/EU-Erweiterungs-Erlass_Bartensteinerlass.pdf
https://archiv2022.asyl.at/files/520/erlass_an_das_ams_14072021_.pdf
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noch gar nicht in der Lage, am Arbeitsmarkt zu partizipieren.36 Die Vorrangprüfung (in Österreich: Arbeitsmarkt-

prüfung; siehe Infobox 2) als Bedingung für die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung leitet sich auch aus 

der Aufnahmerichtlinie ab.37 Diese besagt in Artikel 15 Abs. 2, dass Mitgliedstaaten aus Gründen der Arbeits-

marktpolitik EU-BürgerInnen, EWR-BürgerInnen und rechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen Vorrang 

einräumen dürfen. 

Eine Beschäftigungsbewilligung ist für jede unselbständige Beschäftigung von AsylwerberInnen erforderlich. Die 

Beschäftigungsbewilligung wird aber nicht automatisch erteilt, sondern muss beantragt werden und ist an 

spezifische Voraussetzungen geknüpft, die im Einzelfall zu prüfen sind. Konkret bestimmt das Ausländerbe-

schäftigungsgesetz (§ 4 Abs. 1 Z 1 AuslBG), dass für AsylwerberInnen eine Beschäftigungsbewilligung erteilt 

werden kann, wenn eine asylwerbende Person seit drei Monaten zum Asylverfahren zugelassen ist und über 

einen faktischen Abschiebeschutz oder ein Aufenthaltsrecht verfügt.38 Das Zulassungsverfahren beginnt mit 

Einbringung des Asylantrags. Dabei prüft das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), ob Österreich für 

den Asylantrag zuständig ist (BMI, 2015). Entscheidet das BFA nicht binnen zwanzig Tagen nach Einbringen des 

Antrags auf internationalen Schutz, dass der Antrag zurückzuweisen ist, gilt der Antrag als zuzulassen – sofern 

keine Ausnahmegründe vorliegen (§ 28 Abs. 2 Asylgesetz 2005 – AsylG 2005).39 

Nach Ablauf der gesetzlichen Frist (drei Monate ab Zulassung zum Asylverfahren) darf eine Beschäfti-

gungsbewilligung ausgestellt werden. Der/die ArbeitgeberIn muss den Antrag auf Beschäftigungsbewilligung  

bei der regionalen Geschäftsstelle des AMS stellen, in deren Gebiet der (potenzielle) Beschäftigungsort liegt 

(§ 19 Abs. 1 und 9 AuslBG; Unternehmensservice Portal, o.J.). Der Antrag kann auch elektronisch über das 

e-AMS Konto gestellt werden.40 Dem Antrag auf Beschäftigungsbewilligung sind folgende Unterlagen beizulegen:  

Reisepass und Meldezettel, die Aufenthaltsberechtigung, Zeugnisse über die berufliche Qualifikation und Praxis 
(auf Nachfrage des AMS in beglaubigter Übersetzung), Nachweis einer früheren Beschäftigung in Österreich 

(z.B. Beschäftigungsbewilligung), sowie gegebenenfalls Nachweis über die Beschäftigung des in Österreich leben-

den Ehepartners oder Elternteils, und gegebenenfalls Nachweis über die Ableistung des Militärdienstes im 

Herkunftsstaat (AMS, 2022a; Unternehmensservice Portal, o.J.). Für den Antrag auf Beschäftigungsbewilligung 

sind Gebühren von 32 EUR zu entrichten (Stand Oktober 2022; AMS, 2022a).

2.1.2 Prüfung und Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 

Die örtlich zuständige regionale Geschäftsstelle des AMS ist die zuständige Behörde für die Erteilung von 

Beschäftigungsbewilligungen (§ 20 Abs. 1 und 2 AuslBG). Bevor eine solche Beschäftigungsbewilligung erteilt 

werden kann, prüft das AMS in jedem Einzelfall, ob die in § 4 AuslBG genannten umfangreichen Voraussetzungen 

vorliegen. Demnach kann eine Beschäftigungsbewilligung nur erteilt werden, wenn unter anderem Lage und 

Entwicklung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung zulassen (Arbeitsmarktprüfung) sowie wichtige öffentliche 

und gesamtwirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen. Daher wird geprüft, ob eine andere am Arbeitsmarkt 

36  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

37  Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

38  Zum faktischen Abschiebeschutz und Aufenthaltsrecht siehe §§ 12 oder 13 AsylG 2005. 

39  Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 221/2022.

40  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.



16

bereits zur Verfügung stehende Person bereit und fähig ist, die beantragte Beschäftigung (zu den gesetzlich zuläs-

sigen Bedingungen) auszuüben. Hat die Arbeitsmarktprüfung ergeben, dass andere arbeitsuchende Personen für 

den angebotenen Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, bietet das AMS dem/der ArbeitgeberIn die Vermittlung von 

Ersatzarbeitskräften an (AMS, 2017; siehe Infobox 2). Das BMA wies dabei das AMS im Juli 2021 an, im Rahmen 

der Entscheidungsfrist alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Ersatzarbeitskräfte auf die offene Arbeitsstelle zu 

vermitteln.41 Den Nachweis über die zur Ausübung der Beschäftigung erforderlichen Ausbildungen oder sons-

tige besondere Qualifikationen hat der/die ArbeitgeberIn zu erbringen (§ 4 Abs. 2 AuslBG).42 Das AMS gleicht 

im Rahmen der Prüfung den Antrag auf Beschäftigungsbewilligung mit dem betrieblichen Anforderungsprofil 
ab, da Spezialfähigkeiten wie beispielsweise besondere Sprachkenntnisse betrieblich notwendig sein müssen.43 

Infobox 2: Arbeitsmarktprüfung 

Unter den am Arbeitsmarkt verfügbaren Personen sind bestimmte Personengruppen zu bevorzugen, 

nämlich ÖsterreicherInnen, AusländerInnen mit Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-

rung, EWR-BürgerInnen, SchweizerInnen, türkische AssoziationsarbeitnehmerInnen44 und AusländerInnen 

mit unbeschränktem Arbeitsmarktzugang.45 Im Kontext der Arbeitsmarktprüfung wird auch betont, dass 

zunächst prioritär Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte vermittelt werden sollen.46 Nur wenn 

die offene Stelle nicht mit einer dieser Personen besetzt werden kann, ist die Erteilung einer Beschäf-

tigungsbewilligung für die/den beantragte/n AsylwerberIn zulässig (§ 4b Abs. 1 AuslBG). Dazu legt das 

AMS dem Unternehmen Vorschlaglisten mit Ersatzarbeitskräften vor. Der/die ArbeitgeberIn muss diese 

KandidatInnen dann prüfen.47 Lehnt ein/e ArbeitgeberIn die Vermittlung von Ersatzarbeitskräften generell 

oder eine Ersatzarbeitskraft nicht ausreichend begründet ab, wird der Antrag auf Erteilung einer Beschäf-

tigungsbewilligung seitens des AMS abgelehnt (AMS, 2017, 2022a).

Eine Lehre zählt auch zu den Arbeitsverhältnissen im Sinne des AuslBG, entsprechend benötigen Asylwerbe-

rInnen für eine Lehrausbildung auch eine Beschäftigungsbewilligung (Deutsch et al., 2014:153 § 2). Die Arbeits-

marktprüfung entfällt jedoch in den Fällen des § 4 Abs. 7 AuslBG, etwa bei registrierten befristet beschäftigten 

Saisonarbeitskräften (Stammsaisonniers).48 

41  BMA, Erlass: Zulassung von Asylwerberinnen/Asylwerbern zu einer Beschäftigung, 14. Juli 2021, BMA-2021-0.502.591. Verfügbar auf https://archiv2022.asyl.at.

42  Der Prüfung ist das im Antrag auf Beschäftigungsbewilligung angegebene Anforderungsprofil, das in den betrieblichen Notwendigkeiten eine Deckung finden muss, zu 
Grunde zu legen. Für Lehrstellen wird in diesem Zusammenhang die Situation am Lehrstellenmarkt in Betracht gezogen (§ 4 Abs. 2 AuslBG).

43  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

44  Für türkische Staatsangehörige und deren Familienangehörige gilt der Beschluss des Assoziationsrates über die Entwicklung der Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei aus 1980 (ARB). Dieser Assoziationsratsbeschluss regelt auch Beschäftigung und Freizügigkeit türkischer ArbeitnehmerInnen. In 
Österreich ist er im Ausländerbeschäftigungsgesetz umgesetzt (WKÖ, 2022). 

45  § 17 AuslBG regelt den unbeschränkten Arbeitsmarktzugang für AusländerInnen, die über eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ (§ 41a Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG),  
einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ (§ 47 NAG) oder „Daueraufenthalt – EU“ (§ 45 NAG) oder eine „Aufenthaltsberechtigung – plus“ (§ 54 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005) 
verfügen. Diese Personen sind zur Ausübung einer Beschäftigung im gesamten Bundesgebiet berechtigt.

46  BMA, Erlass: Zulassung von Asylwerberinnen/Asylwerbern zu einer Beschäftigung, 14. Juli 2021, BMA-2021-0.502.591. Verfügbar auf https://archiv2022.asyl.at.

47  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

48  Stammsaisonniers sind Saisonarbeitskräfte die zwischen 2017–2021 bzw. 2006–2010 für im Gesetz festgelegte Zeiträume im selben Wirtschaftszweig im Rahmen von 
Kontingenten befristet beschäftigt waren. Zudem musste vor einem Stichtag bei den regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice für eine weitere Beschäftigung 
in diesem Wirtschaftszweig eine Registrierung erfolgen. Für sie entfällt die Arbeitsmarktprüfung im Einzelfall (§ 4 Abs. 7 Z 6). Für weitere Informationen siehe Spiegelfeld 
und Humer, 2020.

https://archiv2022.asyl.at/files/520/erlass_an_das_ams_14072021_.pdf
https://archiv2022.asyl.at/files/520/erlass_an_das_ams_14072021_.pdf
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Neben der Arbeitsmarktprüfung finden sich in § 4 Abs. 1 Z 1–11 AuslBG weitere Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung, etwa dass: 

(a)  der/die ArbeitgeberIn die Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich der sozialversicherungsrechtlichen 

Vorschriften einhält,

(b)  bei der/dem AusländerIn keine wiederholten Verstöße infolge Ausübung einer Beschäftigung ohne 

Beschäftigungsbewilligung während der letzten zwölf Monate vorliegen, oder

(c)  der/die ArbeitgeberIn während der letzten zwölf Monate vor der Antragseinbringung nicht wiederholt 

AusländerInnen entgegen den gesetzlichen Bestimmungen beschäftigt hat.

Am 31. Oktober 2022 ist eine Bestimmung im Ausländerbeschäftigungsgesetz hinzugefügt worden (§ 4 Abs. 8 

AuslBG).49 Bis dahin hatte eine wiederholte irreguläre Beschäftigung immer Sanktionen sowohl für Arbeitgeb-

erInnen als auch für ArbeitnehmerInnen zur Folge: Das Unternehmen wurde für ein Jahr von der Erteilung 

einer Beschäftigungsbewilligung ausgeschlossen und dem/der AsylwerberIn wurde in diesem Zeitraum keine 

Beschäftigungsbewilligung erteilt (§ 4 Abs. 1 Z 3 AuslBG). Der neu eingeführte § 4 Abs. 8 AuslBG besagt, dass 

nach Anhörung des Regionalbeirates von einer einjährigen Sperre der Beschäftigungsbewilligung abgesehen 

werden kann, wenn berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen, etwa ein geringer Grad des Verschuldens oder 

eine kurze Dauer des Verstoßes. Zudem muss der/die ArbeitgeberIn glaubhaft machen, dass er/sie Maßnahmen 

getroffen hat, um weitere Verstöße zu verhindern. Hintergrund ist, dass bislang systematische und vorsätzliche 

Verstöße ebenso sanktioniert wurden wie bloß fahrlässiges Verhalten; und die Sanktionen einen schwerwiegen-

den Eingriff in die Erwerbs- und Eigentumsfreiheit darstellen.50 

§ 4 Abs. 3 AuslBG enthält weiters eine Aufzählung von Voraussetzungen für die Erteilung einer Beschäftigungs-

bewilligung, die – abgesehen von der einhelligen Befürwortung des Regionalbeirates (siehe unten) – ausschließlich 

einzelne besondere Sachverhalte und bestimmte Personengruppen umfasst.51 Bislang ist vor der Entscheidung 

über die Erteilung der Beschäftigungsbewilligung auch eine einstimmige Befürwortung des Regionalbeirates 

notwendig (§ 4 Abs. 3 Z 1 AuslBG). Der Regionalbeirat, welcher sich aus VerteterInnen von AMS und Sozial-

partnern zusammensetzt (siehe 3.3), tritt in den meisten Bundesländern wöchentlich zusammen. Das AMS ist 

bislang an die Entscheidung des Regionalbeirates über die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung gebunden.52 

Dieses Erfordernis wurde jedoch mit Entscheidung des VfGH vom 14. Dezember 2021 als verfassungswidrig 

aufgehoben und tritt mit 30. Juni 2023 außer Kraft. Der VfGH begründet seine Entscheidung damit, dass der 

Regionalbeirat keine behördliche Entscheidungskompetenz hat und somit in der derzeitigen Ausgestaltung die 

Entscheidung der zuständigen Behörde (AMS) an die Zustimmung eines nichtbehördlichen Organs (Regional-

beirat) gebunden ist. Diese Regelung verstößt nach Ansicht des VfGH gegen das Rechtsstaatsprinzip.53 

Für die Prüfung des Antrags auf Beschäftigungsbewilligung hat das AMS sechs Wochen Zeit (§ 20a AuslBG; siehe 

Abbildung 3). Diese Frist von sechs Wochen wird einerseits als herausfordernd befunden, da die ArbeitgeberIn-

49  Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. I Nr. 168/2022.

50  Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wird, 2720/A, XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at.

51  Liegen keine der Voraussetzungen der Z 1 bis 14 leg. cit. vor, scheidet eine Bewilligungserteilung aus, z.B. selbst bei einer aus öffentlichen oder gesamtwirtschaftlichen 
Interessen erforderlichen Beschäftigung des Ausländers nach der geltenden Rechtslage. Siehe VfGH, 14. Dezember 2021, G232/2021-14, Rz 23.

52  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

53  VfGH, 14. Dezember 2021, G232/2021-14 S. 25f.

https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/A/2720/imfname_1459733.pdf
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nen oft nicht so lange warten können, andererseits bedarf es auch ausreichend Zeit für die Prüfung der Beschäf-

tigungsbewilligung durch das AMS.54 Nach Angaben des AMS dauert das Verfahren in der Praxis durchschnittlich 

zwei bis vier Wochen. Je nach Komplexität des Antrags und Belastungen der regionalen AMS-Stellen kann es 

in Ausnahmefällen auch etwas länger dauern, unter anderem wenn Dokumente nachgereicht werden müssen 

oder es zu besonders vielen Anträgen gleichzeitig kommt.55 Das Unternehmen hat in dieser Zeit entsprechende 

vom AMS vorgeschlagene Ersatzarbeitskräfte zu prüfen.56 Wird der Beschäftigungsbewilligung zugestimmt, wird 

diese dem/der ArbeitgeberIn zugestellt. Erst dann darf der/die AsylwerberIn die Arbeit aufnehmen.57 

Abbildung 3: Schritte zur unselbstständigen Erwerbstätigkeit für eine/n AsylwerberIn in Österreich

Asylantrag: 
Zulassungs-
verfahren

Antrag auf  
Beschäftigungs-
bewilligung

Prüfung des  
Antrags auf  
Beschäftigungs-
bewilligung

Arbeitsbeginn

BFA ArbeitgeberIn AMS

ArbeitgeberIn

max. 20 Tage (wenn keine  
Ausnahmegründe vorliegen)

ab 3 Monate nach Zulassung max. 6 Wochen

ggf. Prüfung Ersatzarbeitskräfte

theoretisch ca. 22 Wochen /  

5 Monate ab Asylantragstellung

AsylwerberIn

Unter Ausschöpfung beziehungsweise Einhaltung der oben genannten gesetzlichen Fristen beträgt der Zeitpunkt 

des theoretisch möglichen Arbeitsbeginns etwa 22 Wochen ab Asylantragstellung, was fünf Monaten entspricht 

(siehe Abbildung 3). Dauert das Zulassungsverfahren oder die Prüfung des Antrags auf Beschäftigungsbewilli-

gungen kürzer, könnte der Arbeitsbeginn gegebenenfalls auch früher stattfinden.

2.1.3 Bedingungen und Verlängerung einer Beschäftigungsbewilligung 

Die für die unselbständige Beschäftigung notwendige Beschäftigungsbewilligung wird einer/einem ArbeitgeberIn 

für einen bestimmten Arbeitsplatz erteilt. Der Arbeitsplatz definiert sich durch die berufliche Tätigkeit und die/den 
in der Beschäftigungsbewilligung bezeichneten ArbeitgeberIn. Wird die/der angestellte AsylwerberIn länger als 

eine Woche auf einem anderen Arbeitsplatz beschäftigt, ist eine neue Beschäftigungsbewilligung erforderlich 

(§§ 4 und 6 AuslBG; Unternehmensservice Portal, o.J.). Die Beschäftigungsbewilligung für die Aufnahme einer 

unselbstständigen Tätigkeit ist zudem zeitlich beschränkt: Sie darf jeweils längstens für die Dauer eines Jahres 

54  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

55  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

56  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

57  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.
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erteilt werden (§ 7 Abs. 1 AuslBG), mit abweichenden Bestimmungen für Saisonarbeit und Erntehilfe. Die arbeits-

rechtlichen Dienstverhältnisse von AsylwerberInnen müssen hingegen nicht befristet sein.58 

Eine Abweichung bei der Dauer der Beschäftigungsbewilligung gibt es für Lehrlinge. Hier wird die Beschäfti-

gungsbewilligung für die gesamte Lehrzeit plus der gesetzlich beziehungsweise kollektivvertraglich gebotenen 

Zeit der Weiterbeschäftigung ausgestellt (§ 7 Abs. 4 AuslBG; AMS, 2022c:12). Für AsylwerberInnen, die vor dem  

27. Dezember 2019 eine Lehrausbildung begonnen haben, greift im Falle einer mit einem negativen Asylbescheid 

einhergehenden Rückkehrentscheidung die Hemmung der Frist für die freiwillige Ausreise zum Zweck des 

Abschlusses der Lehrausbildung (§ 55a Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 – FPG).59 Wenn gegen einen Lehr-

ling eine Rückkehrentscheidung erlassen wird oder nicht rechtskräftig erlassen worden ist, und der Umstand 

über die Beschäftigung als Lehrling dem BFA mitgeteilt wird, so beginnt die Frist für die freiwillige Ausreise erst 

später zu laufen.60 

Bei der befristeten Beschäftigung in der Saison- und Erntearbeit gibt es teils abweichende Bestimmungen.  

Der/die BundesministerIn zuständig für Arbeit kann im Falle eines vorübergehenden zusätzlichen Arbeitskräfte-

bedarfs61 durch Verordnung zahlenmäßige Kontingente für Drittstaatsangehörige festlegen (§ 5 Abs. 1 AuslBG). 

Kontingente sind möglich für : (a) eine zeitlich befristete Zulassung ausländischer Saisonarbeitskräfte in einem 

bestimmten Wirtschaftszweig, in einer bestimmten Berufsgruppe oder Region; oder (b) die kurzfristige Zulassung 

ausländischer ErntehelferInnen. Die Kontingente werden in Österreich jährlich in der sogenannten Saisonkon-

tingentverordnung62 verlautbart. Diese Kontingente werden in Abstimmung mit den österreichischen Sozial-

partnern festgelegt (Spiegelfeld und Humer, 2020:10). Bei Bedarf können diese auch im Jahresverlauf erhöht 

werden, wie etwa 2021, als es zusätzlichen Bedarf gab (Ebner, 2022:18). Im Rahmen dieser Kontingente werden 

ausländische Arbeitskräfte mittels Beschäftigungsbewilligungen für eine befristete Saisonbeschäftigung oder als 

ErntehelferInnen zugelassen. Personen, die bereits zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind oder mindes-

tens einmal in den vorangegangenen fünf Jahren als Saisonarbeitskraft oder ErntehelferIn im Rahmen eines 

Kontingents beschäftigt waren, sind bevorzugt zu bewilligen (§ 5 Abs. 6 AuslBG).63 Die zulässige Höchstdauer 

der Beschäftigungsbewilligungen wird in der jeweiligen Verordnung geregelt, darf jedoch die Dauer von sechs 

Monaten nicht überschreiten.64 Für ErntehelferInnen gilt, dass sie für maximal sechs Wochen zugelassen werden 

können (§ 5 Abs. 5 AuslBG). Die im Rahmen dieser Kontingente erteilten oder verlängerten Beschäftigungsbe-

willigungen binden für ihre jeweilige Geltungsdauer einen Kontingentplatz. Nach Ablauf der Geltungsdauer der 

Beschäftigungsbewilligung kann der Kontingentplatz mit einer neuen Beschäftigungsbewilligung belegt werden.  

58  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

59  Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2022.

60  Konkret läuft die Frist gemäß § 55a Abs. 1 FPG ab dem Zeitpunkt der Endigung, der vorzeitigen oder der außerordentlichen Auflösung des Lehrverhältnisses (Z 1) oder, 
im Falle der Beantragung der Zulassung zur Lehrabschlussprüfung, mit Ablauf des festgesetzten Prüfungstermins, wenn dieser nach dem in Z 1 genannten Zeitpunkt liegt 
(Z 2), spätestens jedoch nach Ablauf von vier Jahren nach Beginn des Lehrverhältnisses, sofern das Lehrverhältnis vor dem 27. Dezember 2019 begonnen und seitdem 
ununterbrochen bestanden hat.

61  Ein Arbeitskräftebedarf, der weder aus dem im Inland verfügbaren Arbeitskräftepotenzial noch mit EWR-BürgerInnen, SchweizerInnen und registrierten befristet 
beschäftigten Saisonarbeitskräften abgedeckt werden kann. Dabei ist die allgemeine Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes, insbesondere im betreffenden Teilarbeitsmarkt, 
zu berücksichtigen.

62  Siehe beispielsweise für das Jahr 2022: Saisonkontingentverordnung 2022, BGBl. II Nr. 569/2021, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 272/2022.

63  Bei sogenannten Stammsaisonniers entfällt die Arbeitsmarktprüfung (§ 5 Abs. 6a und Abs. 7 AuslBG; siehe auch 2.1.2). 

64  Innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten dürfen für dieselbe Saisonarbeitskraft Beschäftigungsbewilligungen für eine Gesamtdauer von längstens neun Monaten erteilt 
oder verlängert werden (§ 5 Abs. 3 AuslBG). Abweichend gilt für Saisonarbeitskräfte, die bereits in den vergangenen drei Jahren im Rahmen von Kontingenten für den 
Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft beschäftigt waren, dass neuerliche Beschäftigungsbewilligungen in diesem Wirtschaftszweig für eine Gesamtdauer von bis 
zu neun Monaten erteilt oder verlängert werden dürfen (§ 5 Abs. 4 AuslBG). Für Saisonarbeitskräfte, die bereits im Rahmen eines Kontingents bewilligt beschäftigt sind, 
dürfen weitere Beschäftigungsbewilligungen bis zur zulässigen Höchstdauer gemäß § 5 Abs. 3 bis 5 AuslBG ungeachtet eines freien Kontingentplatzes erteilt werden.
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Abgesehen von der Verlängerung von befristeter Beschäftigung in der Saisonarbeit und Erntehilfe ist der 

Ablauf zur Verlängerung von Beschäftigungsbewilligungen grundsätzlich für alle Branchen und Berufe gleich.65 

Die Beschäftigungsbewilligung kann wiederholt jeweils um maximal ein Jahr verlängert werden. Der Antrag 

auf Verlängerung einer Beschäftigungsbewilligung ist vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer einzubringen  

(§ 19 Abs. 5 AuslBG). In dem Fall darf der/die AsylwerberIn weiterarbeiten, bis die Entscheidung über die Verlän-

gerung der Beschäftigungsbewilligung rechtmäßig abgeschlossen ist.66 In der Praxis werden Beschäftigungsbewil-

ligungen zumeist für ein Jahr ausgestellt. Daher haben AsylwerberInnen zum Zeitpunkt des Verlängerungsantrags 

oft bereits Leistungsansprüche erworben (siehe 3.3 und 5). Dieser Anspruch auf Leistungen des AMS, unter 

anderem Arbeitslosengeld, steht Personen zu, die in den letzten zwei Jahren 52 Wochen arbeitslosenversiche-

rungspflichtig gearbeitet haben (bei unter 25-Jährigen: 26 Wochen innerhalb eines Jahres; AMS, 2022b). In dem 
Fall wären sie bei der Arbeitsmarktprüfung als Personen mit (fiktivem) Anspruch auf Arbeitslosengeld für die 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zu bevorzugen (siehe 2.1.2).67 Entsprechend ist für die Verlängerung 

dieser Beschäftigungsbewilligungen keine Prüfung möglicher Ersatzarbeitskräfte und keine einhellige Zustimmung 

des Regionalbeirates notwendig.68 

2.1.4 Statistiken zu Beschäftigungsbewilligungen für AsylwerberInnen 

Das AMS führt Statistiken über Anträge, Erteilungen und Ablehnungen von Beschäftigungsbewilligungen 

für AsylwerberInnen. Die Daten enthalten auch detailliertere Informationen über die Altersverteilung, das 

Geschlechterverhältnis, die Beschäftigungsbewilligungen für Lehrstellen sowie Branchen. Die Erwerbsquote von 

AsylwerberInnen ist nicht bekannt.69 Auch die Arbeitslosenquote ist nicht bekannt, da AsylwerberInnen nicht 

grundsätzlich als arbeitssuchend beim AMS vorgemerkt sind (siehe 3.3 und 5);70 beziehungsweise der Dach-

verband der Sozialversicherungsträger die Zahl der beschäftigten AsylwerberInnen nicht ausweist.71 

Im Zeitraum von 2017 bis 2022 wurden insgesamt 12.158 Anträge auf Beschäftigungsbewilligung von Arbeitgeb-

erInnen für AsylwerberInnen gestellt. Auffällig ist, dass mit einem Anteil von 94 Prozent (11.429 Anträge) aller 

Anträge in diesem Zeitraum die meisten Anträge auf Beschäftigungsbewilligung für männliche AsylwerberInnen 

gestellt wurden und nur sechs Prozent (729 Anträge) für Frauen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu 

erwähnen, dass auch die Mehrheit der AsylwerberInnen in Österreich männlich ist (siehe 1.2). 

Ein nicht unerheblicher Teil der Anträge (im Zeitraum 2017–2022 durchschnittlich 19%) wird wieder zurück-

gezogen, noch bevor es zu einer Entscheidung kommt.72 Somit erging – wie in Abbildung 4 dargestellt – nur 

in 9.956 Fällen eine Entscheidung, davon 7.249 positiv, was einer Bewilligungsrate von 73 Prozent entspricht. 

65  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022; Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

66  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

67  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

68  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

69  Laut dem Arbeitsmarktinformationssystem (AMIS) wird die Erwerbsquote folgendermaßen berechnet: Anteil der unselbständigen und selbständigen Beschäftigten und 
der Arbeitslosen (auf Registerdatenbasis; 15–64 Jahre) an der Wohnbevölkerung (15–64 Jahre; BMAW, o.J.). Da bei AsylwerberInnen unter anderem weder die Anzahl 
der selbstständigen Beschäftigten noch die Anzahl der Arbeitslosen bekannt ist, kann die Berechnung nicht erfolgen. 

70  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

71 Schriftlicher Beitrag: Renate Hahn, Abteilung Ausländerbeschäftigung, EURES und Beschwerdemanagement, Arbeitsmarktservice Österreich, 15. Februar 2023.

72  Die Gründe für eine Zurückziehung des Antrags sind vielfältig, aber statistisch nicht erfasst. Schriftlicher Beitrag: Renate Hahn, Abteilung Ausländerbeschäftigung, EURES 
und Beschwerdemanagement, Arbeitsmarktservice Österreich, 18. Jänner 2023.
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Dabei ist hinzuzufügen, dass ein Antrag auch als abgelehnt gewertet wird, wenn ein Unternehmen etwa keine  

Ersatzarbeitskräfte prüft oder diese nicht ausreichend begründet ablehnt (AMS, 2017, 2022a; siehe 2.1.2).  

Abbildung 4 zeigt auch, dass die Bewilligungsrate seit Aufhebung des „Bartenstein-Erlasses“ im Juni 2021 

 gesunken ist. Zwischen 2017–2020 wurden durchschnittlich 76 Prozent der Anträge auf Beschäftigungsbewilligung  

bewilligt, im Zeitraum 2021–2022 waren es durchschnittlich 68 Prozent. Dies könnte damit zusammenhängen, 

dass die Bewilligungsrate in der Land- und Forstwirtschaft – der bis 2021 zweitstärksten Branche – im Vergleich 

besonders hoch ist (bis zu 99%), der Anteil dieser Branche aber in den Jahren 2021 und 2022 deutlich zurück-

gegangen ist (siehe weiter unten Tabelle 1).

Abbildung 4: Anzahl der Erteilungen, Ablehnungen und Zurückziehungen von Beschäftigungsbewil-

ligungen für AsylwerberInnen sowie Bewilligungsrate (2017–2022)
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Quelle:   Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 13. Jänner 2023.

Anmerkung:  Die Bewilligungsrate ergibt sich aus dem Anteil der Erteilungen an der Gesamtzahl aller beschiedenen Anträge (also abzüglich der Zurückziehungen).

Im Jahr 2019 war ein starker Rückgang der Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen zu verzeichnen (siehe 

Abbildung 4), was unter anderem auf die Aufhebung des Zugangs zur Lehre für AsylwerberInnen zurückzu-

führen ist (siehe 3.2). Während der Anteil der Anträge auf Lehrbewilligung gemessen an allen (beschiedenen)73 

Anträgen auf Arbeitsmarktzugang im Jahr 2018 noch im Steigen begriffen war und 41 Prozent (917 Anträge) 

ausmachte, sank dieser im Jahr 2019 deutlich auf zwei Prozent (24 Anträge) und blieb in Folge auf ähnlich nied-

73  Die im Folgenden dargestellten Statistiken beziehen sich nur auf beschiedene Anträge (also ohne Berücksichtigung der Zurückziehungen).
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rigem Niveau.74 Entsprechend sank die Zahl aller beschiedenen Anträge um 41 Prozent – von 2.214 Anträgen 

2018 auf 1.311 Anträge im Jahr 2019. In diesem Zusammenhang ist auch die Veränderung in der Altersstruktur 

der beantragten AsylwerberInnen insgesamt zu sehen. In den Jahren 2017 und 2018 bildeten junge Menschen 

unter 25 Jahren mit mehr als der Hälfte aller beschiedenen Anträge auf Beschäftigungsbewilligung die größte 

Gruppe. Seit 2019 hat sich dies geändert und die Gruppe der 25- bis 44-Jährigen stellt mit einem konstanten 

Anteil von über 60 Prozent die Mehrheit.75 

Mit 2021 stieg die Anzahl der beschiedenen Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen wieder (1.161 Anträge). 

2022 verdoppelte sich die Anzahl der Anträge nahezu (2.314 Anträge) und überstieg damit sogar den Wert 

von 2018 (2.214 Anträge). Die Steigerung scheint damit zusammenzuhängen, dass der VfGH am 23. Juni 2021 

zwei Erlässe aufgehoben hat, die den Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen auf die Branchen der Ernte- und 

Saisonarbeit (ohne Lehrstellen) eingeschränkt hatten (siehe 2.1). Aufgeschlüsselt nach Branchen wurden zwischen 

2017 und 2022 insgesamt am meisten Beschäftigungsbewilligungen an AsylwerberInnen für „Beherbergung und 

Gastronomie“ und „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ erteilt (siehe Tabelle 1). Bei näherer Betrachtung dieser 

beiden Branchen, in denen Ernte- und Saisonarbeit häufig verrichtet wird, zeigen sich unterschiedliche Entwick-
lungen seit der Aufhebung der Einschränkungen im Juni 2021. So ging der Anteil der Beschäftigungsbewilligungen 

in der „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ von durchschnittlich 23 Prozent im Zeitraum 2017–2021 auf nur 

mehr vier Prozent im Jahr 2022 zurück. In der Branche „Beherbergung und Gastronomie“ gab es hingegen 

einen Zuwachs von 45 Prozent im Zeitraum 2017–2021 auf 59 Prozent im Jahr 2022 (+14 Prozentpunkte).76 

Dies hängt mitunter auch damit zusammen, dass es in der Branche „Beherbergung und Gastronomie“ – nach 

den COVID-19-bedingten Einbrüchen der Vorjahre – im Jahr 2022 einen ausgeprägten Arbeitskräftemangel 

gab (ORF.at, 2022). Seitens der AMS-Abteilung für Ausländerbeschäftigung wurde jedoch insgesamt mit einem 

noch größeren Anstieg der Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen ab Juni 2021 gerechnet. Erklärungsgrund 

könnte das Arbeitskräftepotential anderer Drittstaatsangehöriger sein, unter anderem von UkrainerInnen, sowie 

mehr Saisonarbeitskräfte im Rahmen der erhöhten Kontingente für die befristete Beschäftigung (siehe 2.1.3).77 

Hinzu kommen Herausforderungen und Limitierungen in der Praxis (siehe 4.1).

74  Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 13. Jänner 2023.

75  Ebd.

76  Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 31. August 2022.

77  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.
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Tabelle 1: Anzahl der Erteilungen von Beschäftigungsbewilligungen für AsylwerberInnen aufgeschlüs-

selt nach Branchen (2017–2022)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 321 327 228 248 141 68

B –  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0 0 0 0 0 0

C – Herstellung von Waren 124 112 25 40 64 139

D – Energieversorgung 1 2 0 0 0 2

E –  Wasserversorgung, Abwasser- und 

Abfallentsorgung und Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen

66 15 0 1 2 9

F –  Bau 112 162 15 21 37 74

G –  Handel, Instandhaltung und Reparatur von 

Kraftfahrzeugen
101 109 49 44 46 109

H –  Verkehr und Lagerei 17 17 25 11 23 32

I –  Beherbergung und Gastronomie 627 676 489 347 370 933

J –  Information und Kommunikation 1 1 3 1 1 3

K –   Erbringung von Finanz- und Versicherungs-

Dienstleistungen
7 6 4 0 1 0

L –  Grundstücks- und Wohnungswesen 4 3 3 2 3 2

M –  Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen 
und technischen Dienstleistungen

6 13 5 7 4 3

N –  Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 

Dienstleistungen
35 55 35 25 30 78

O –  Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, 

Sozialversicherung
2 7 2 2 5 7

P –  Erziehung und Unterricht 5 10 9 2 3 3

Q –  Gesundheits- und Sozialwesen 14 16 3 6 18 10

R –  Kunst, Unterhaltung und Erholung 11 18 15 7 7 16

S –  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 41 33 16 13 12 58

T –  Private Haushalte mit Hauspersonal, Herstellung 

von Waren und Erbringung von Dienstleistungen 

durch private Haushalte für den Eigenbedarf 

ohne ausgeprägten Schwerpunkt

0 0 0 0 0 1

U –  Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 0 0 0 0 0 0

X –  Sonstiges 31 33 17 22 8 44

Insgesamt 1 526 1 615 943 799 775 1 591

Anmerkung: Die Branchenstruktur folgt der Österreichischen Systematik der Wirtschaftstätigkeiten (ÖNACE; Statistik Austria, o.J.b).
Quelle:   Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 13. Jänner 2023.



24

2.2 Zugang zu selbstständiger Erwerbstätigkeit 

Grundsätzlich ist für AsylwerberInnen, bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen (siehe unten), die Aufnahme 

einer selbstständigen Erwerbstätigkeit möglich. § 7 Abs. 2 GVG-B 2005 sieht als lex specialis zu § 14 Gewerbe-

ordnung 1994 (GewO 1994)78 vor, dass die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit durch Asylwer-

berInnen (nur) in den ersten drei Monaten nach Einbringung des Asylantrages unzulässig ist. Daraus folgt, dass 

AsylwerberInnen ab Beginn des vierten Monats nach Einbringung eines Asylantrages gewerberechtsfähig sind.79 

Die Frist von drei Monaten zur Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit orientiert sich möglichweise 

auch an der Regelung für Unselbstständige. Sind die gewerbe- und berufsrechtlichen Voraussetzungen dafür 

erfüllt, gibt es keine Befristung für die Dauer der Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit.

Je nach Art der selbstständigen Erwerbstätigkeit80 sind unterschiedliche Stellen zuständig. AsylwerberInnen 

müssen den Beginn und das Ende einer selbständigen Erwerbstätigkeit der zuständigen Behörde – dem BFA 

beziehungsweise der Grundversorgungsstelle der Bundesländer – mitteilen (§ 7 Abs. 2 GVG-B 2005).81 Für die 

Ausübung einer echten selbständigen Erwerbstätigkeit durch AsylwerberInnen ist keine Beschäftigungsbewilli-

gung nach dem AuslBG erforderlich.82 Davon losgelöst ist zur Ausübung von (reglementierten83 und freien84) 

Gewerben aber die Gewerbeanmeldung bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu erstatten  

(§ 339 Abs. 1 GewO 1994). Dieser Schritt ist für alle Personen erforderlich, auch für ÖsterreicherInnen. Voraus-

setzung für die Gewerbeanmeldung ist neben Eigenberechtigung (§ 8 Abs. 1 GewO 1994), das heißt volle 

Geschäftsfähigkeit, auch das Fehlen von Ausschlussgründen (§ 13 Abs. 1 GewO 1994). Selbstverständlich müssen 

– abhängig vom angestrebten Gewerbe – auch die gewerberechtlichen Vorschriften, wie etwa Befähigungsnach-

weise, erbracht werden (§ 16 Abs. 1 GewO 1994). Das können unter anderem Berufs-, Standes- oder Kenntnis-

voraussetzungen sein.85 Die formale Anerkennung für die im Ausland erworbenen Qualifikationen wird generell 
als komplex und langwierig gesehen (Kirilova et al., 2016). Freie Gewerbe umfassen unter anderem auch einfache 

Tätigkeiten, beispielsweise Postservice, Gartenarbeiten, Botendienste, diverse Reparaturen oder Überprüfung 

von Waren (BMAW, 2022a). Medial debattiert wurden dabei vor allem Zeitungsaustragung und Prostitution 

(Die Presse, 2017; Der Kurier, 2019). Das Institut für höhere Studien hat im Auftrag des  Österreichischen Inte-

grationsfonds (ÖIF) „Migrantische Ökonomien in Wien“ untersucht und festgestellt, dass freie Gewerbe häufig 
von Personen mit Migrationshintergrund ausgeführt werden. Selbstständigkeit spielt für Drittstaatsangehörige 

in Wien eine wichtige Rolle, wobei Drittstaatsangehörige Großteils auf informelle Netzwerke in der Diaspora 

zurückgreifen. Teils ist dies jedoch auch mit „Scheinselbstständigkeit“ verbunden (Frankus et al., 2022:62–64; 

78  Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 204/2022.

79  LVwG Niederösterreich LVwG-AV-2090/001-2021; VwGH Ra 2018/21/0134; Stolzlechner et al., 2020:§ 14 Rz 9.

80  Als Arten der selbstständigen Erwerbstätigkeit werden genannt: Gewerbliche Erwerbstätigkeit, Urproduktion, Freiberufliche Tätigkeit und „Neue“ Selbstständigkeit 
(oesterreich.gv.at, 2022b).

81  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/B/9 (Grundversorgung), 7. November 2022.

82  Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

83  Die Ausübung reglementierter Gewerbe erfordert den Nachweis der Befähigung (§ 16 Abs. 1 GewO 1994).

84  Freie Gewerbe erfordern keinen Befähigungsnachweis, ggf. müssen Vorschriften für die Ausübung dennoch beachtet werden (§ 5 Abs. 2 GewO 1994; BMAW, 2022a).

85  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.
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siehe 4.1). Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die tatsächlichen Rahmenbedingungen und Arbeits-

verhältnisse, nicht die Bezeichnung des Vertrages.86 

Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) ist generell für die Regelung der gewerberecht-

lichen Voraussetzungen und teilweise für berufsrechtliche Voraussetzungen zuständig.87 Für die Erteilung von 

Gewerbeberechtigungen sind die Behörden auf regionaler Ebene zuständig. Im Gewerbeinformationssystem 

Austria (GISA) sowie den Statistiken zur Selbstständigkeit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) wird unter 

anderem die Staatsbürgerschaft, nicht aber der Asylstatus erfasst (BMDW, 2018).88 Auch das Bundesministerium 

für Inneres (BMI) erhebt hierzu keine Daten.89 

2.3 Zugang zu sonstigen Tätigkeiten 

AsylwerberInnen können auch über die Form des „Dienstleistungsschecks“ einfache selbstständige haushalts-

typische Arbeiten in einer Wohnung, einem Haus oder Garten gegen Bezahlung verrichten, wenn sie seit drei 

Monaten zum Asylverfahren zugelassen sind.90 Sie müssen dafür gemeinsam mit der/dem ArbeitgeberIn das 

Dienstleistungsscheck-Formular ausfüllen und sich (online) anmelden (BMA, 2022). Für AsylwerberInnen sind 

diese Tätigkeiten vom AuslBG ausgenommen (§ 1 Abs. 16 Ausländerbeschäftigungsverordnung)91 und bedürfen 

bis zu einem Verdienst von maximal EUR 665,55 pro Monat keiner Beschäftigungsbewilligung. Die Öffnung des 

Dienstleistungsschecks für AsylwerberInnen im Jahr 2017 wurde beispielsweise von der Wirtschaftskammer 

Österreich als positiv bewertet (WKÖ, 2017). Allerdings war der Andrang auf Dienstleistungschecks für Asyl-

werberInnen nach der Einführung laut Medienberichten sehr gering (Der Standard, 2017; Kleine Zeitung, 2017; 

Salzburger Nachrichten, 2017).

Darüber hinaus können AsylwerberInnen, die in einer Betreuungseinrichtung des Bundes oder der Länder unter-

gebracht sind, gegen einen Anerkennungsbeitrag freiwillige gemeinnützige Hilfstätigkeiten leisten. Diese Hilfs-

tätigkeiten sollen dem Wohle der Allgemeinheit dienen und sozialen Charakter haben, anlass-  beziehungsweise 

projektbezogen sein und keine bestehenden Arbeitsplätze ersetzen oder gefährden (BMI, o.J.c).92 Diese soge-

nannten „Remunerantentätigkeiten“ umfassen zum einen Hilfstätigkeiten, die in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Unterbringung stehen.93 Zum anderen sind gemeinnützige Hilfstätigkeiten für Bund, Land und 

Gemeinde94 umfasst. Durch die „Remunerantentätigkeit“ wird kein Dienstverhältnis begründet, es braucht keine 

ausländerbeschäftigungsrechtliche Erlaubnis und der dafür entrichtete Anerkennungsbeitrag ist einkommens-

86  In einem Werkvertrag verpflichtet sich die Person gegenüber der/dem WerkbestellerIn gegen Entgelt einen bestimmten Erfolg/Werk herzustellen (WKÖ, o.J.), wobei sie 
von dem/der WerkbestellerIn persönlich unabhängig ist. Somit gibt es also – im Gegensatz zu Arbeitsverhältnissen – beispielsweise keine Weisungen hinsichtlich Arbeitsort, 
Arbeitszeit und das Verhalten bei der Arbeit. Liegt jedoch diese persönliche Abhängigkeit vor, wird von einem ArbeitnehmerInnen-ähnlichen Verhältnis ausgegangen, sodass 
Drittstaatsangehörige einer Beschäftigungsbewilligung bedürfen (Lindmayr, 2012:11; Peyrl, 2015; WKÖ, o.J.).

87  Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

88  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

89  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/B/9 (Grundversorgung), 7. November 2022.

90  Für die Arbeit mit Dienstleistungsscheck werden mindestens EUR 12,86 je Stunde bezahlt. Verdienste über EUR 665,55 mit dem Dienstleistungsscheck pro Monat 
entsprechen einer bewilligungspflichtigen Beschäftigung (BMA, 2022:2).

91  Ausländerbeschäftigungsverordnung, BGBl. Nr. 609/1990 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. II Nr. 325/2022.

92  Umfasst sind u.a. Tätigkeiten in den Bereichen Verwaltung, Landschaftspflege, Soziales, Gesundheit, Umwelt, Kultur und Freizeiteinrichtungen. Die Hilfstätigkeiten konstituieren 
kein Arbeitsverhältnis und der dafür entrichtete Anerkennungsbeitrag ist steuerfrei (BMI, o.J.b, o.J.c).

93  Beispielsweise Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte oder Instandhaltung in der Betreuungseinrichtung. 

94  Beispielsweise Landschaftspflege und -gestaltung, Betreuung von Park- und Sportanlagen oder Unterstützung in der Verwaltung.
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steuerfrei.95 Ziel dabei ist, die Selbsterhaltungsfähigkeit von AsylwerberInnen zu stärken (BKA, o.J.c:41), sowie 

AsylwerberInnen eine sinnvolle Strukturierung ihres Tagesablaufes zu ermöglichen.96 Das BMI kann den Anwen-

dungsbereich dieser „Remunerantentätigkeiten“ per Verordnung auch auf festgelegte Organisationen erweitern 

(§ 7 Abs. 3a GVG-B 2005). Letztere Regelung wurde im Jahr 2017 beschlossen und beispielsweise von der 

Caritas in ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf begrüßt (Caritas Österreich, 2017b). Das Österreichische 

Rote Kreuz merkte an, dass die Zurverfügungstellung entsprechender Beschäftigungen für Organisationen einen 

hohen Aufwand bedeute (Österreichisches Rotes Kreuz, 2017). Von dieser Verordnungsermächtigung hat das 

BMI bis Herbst 2022 jedoch noch keinen Gebrauch gemacht.97 Das heißt in der Praxis können diese gemein-

nützigen Hilfstätigkeiten weiterhin nur bei Bund, Ländern und Gemeinden durchgeführt werden.

95  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/B/9 (Grundversorgung), 7. November 2022.

96  Ebd.

97  Ebd.
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3 ARBEITSMARKTINTEGRATION VON ASYLWERBERiNNEN 

In Österreich ist die Arbeitsmarktintegration von Drittstaatsangehörigen allgemein ein zentraler Teil der Inte-

grationsstrategie und Berufstätigkeit wird als Schlüssel für einen erfolgreichen Integrationsprozess gesehen 

(Bassermann, 2018:2). AsylwerberInnen sind davon jedoch nur bedingt umfasst, weil sie (noch) keine langfris-

tige Aufenthaltsperspektive haben beziehungsweise im Asylverfahren nur unter bestimmten Voraussetzungen 

arbeiten dürfen (siehe 2). Dieses Kapitel geht darauf ein, wie die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen 

aktuell angegangen wird und welche Entwicklungen und Debatten dem in den letzten fünf Jahren vorangingen. 

Insbesondere geht es dabei um Gesetze, Politiken und Maßnahmen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt für 

AsylwerberInnen – wenn dieser gewährt wird – unterstützen sollen. 

3.1 Aktuelle Strategie und Politiken 

Die Arbeitsmarktintegration von Drittstaatsangehörigen, die dauerhaft in Österreich niedergelassen sind, ist Teil 

des Nationalen Aktionsplans Integration (NAP.I). Berufstätigkeit wird darin als Schlüssel für einen erfolgreichen 

Integrationsprozess und die Selbsterhaltungsfähigkeit als wesentlicher Beitrag für die gesellschaftliche Partizipation 

von Drittstaatsangehörigen in Österreich erachtet (BKA, o.J.b:20). Zielgruppe der nationalen Integrationspolitik 

sind Drittstaatsangehörige mit längerfristiger Aufenthaltsperspektive, Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe-

rechtigte, dauerhaft in Österreich niedergelassene BürgerInnen der Europäischen Union (EU), österreichische 

Staatsangehörige mit Migrationshintergrund sowie die Mehrheitsbevölkerung (BKA, 2020:2). Die Integration von 

rechtmäßig in Österreich aufhältigen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, Vertriebenen aus der Ukraine sowie 

niedergelassenen Drittstaatsangehörigen98 ist durch das Integrationsgesetz (IntG)99 geregelt. Das IntG hat zum 

Ziel, durch das systematische Anbieten von Integrationsmaßnahmen (Integrationsförderung) sowie durch die 

Verpflichtung, aktiv am Integrationsprozess mitzuwirken (Integrationspflicht), eine rasche Integration zu erreichen 
(§ 1 Abs. 1 IntG). Ergänzt wird das IntG durch eine rechtliche Maßnahme, dem Integrationsjahrgesetz (IJG; siehe 

Infobox 5),100 spezifisch für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten (BMEIA, 2017). 

Das Prinzip der österreichischen Integrationspolitik ist entsprechend mit „Integration durch Leistung“ nach dem 

Grundsatz „Fördern und Fordern“ im Regierungsprogramm festgehalten (Österreichische Bundesregierung, 

2020:144). In diesem Sinne gilt es primär diejenigen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist und die einen 

Schutzstatus erhalten, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Obwohl Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte einen 

sofortigen und vollen Arbeitsmarktzugang haben,101 waren mit Stand Ende Dezember 2022 20.664 Asyl- und 

subsidiär Schutzberechtigte beim AMS als arbeitssuchend vorgemerkt und weitere 16.421 befanden sich in 

AMS-Schulungen.102 

98  Gemäß § 2 Abs. 2 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) wird unter „Niederlassung“ der tatsächliche oder zukünftig beabsichtigte Aufenthalt im Bundesgebiet 
zum Zweck der Begründung eines Wohnsitzes, der länger als sechs Monate im Jahr tatsächlich besteht, der Begründung eines Mittelpunktes der Lebensinteressen oder 
der Aufnahme einer nicht bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit verstanden.

99  Integrationsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2017 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2022.

100  Integrationsjahrgesetz, BGBl. I Nr. 75/2017.

101  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, 18. April 2023. 

102  Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 19. April 2023.
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AsylwerberInnen sind keine spezifische Zielgruppe der österreichischen Integrationsstrategie, da sie (noch) 
keine langfristige Aufenthaltsperspektive haben (§ 3 IntG; BKA, o.J.b:7). Was AsylwerberInnen betrifft, so steht die 

rasche Prüfung des Schutzbedarfs im Vordergrund.103 Diese dauerte im erstinstanzlichen Verfahren im Jahr 2022 

durchschnittlich dreieinhalb Monate (BMI und BFA, 2023). Nicht berücksichtig ist dabei die teilweise deutlich 

längere Verfahrensdauer der gegebenenfalls zweiten Instanz (Rechnungshof Österreich, 2023:40). 

Eine Ausnahme bilden AsylwerberInnen, bei denen die Zuerkennung des internationalen Schutzes unter Berück-

sichtigung vorliegender Erfahrungswerte sehr wahrscheinlich ist (siehe Infobox 3), da sie eine höhere Chance 

auf einen langfristigen Aufenthalt haben.104 Diese Möglichkeit wurde im Rahmen des Gesetzespakets zur Inte-

gration 2017 („Integrationspaket“) geschaffen (siehe 3.2).105 Die Begründung dafür war, dass bei Aussicht auf 

einen positiven Asylbescheid oder subsidiären Schutz die Integrationsbemühungen möglichst früh anzusetzen 

sind. Dies soll Inaktivität und Isolation verhindern und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.106

Infobox 3: Festlegung von „AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit“

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) teilt dem Arbeitsmarktservice (AMS) sowie dem Österreichi-

schen Integrationsfonds (ÖIF) jährlich bis zum 31. März auf Grundlage der Asylstatistiken des Vorjahres mit, 

bei welchen zahlenmäßig relevanten Herkunftsstaaten die Wahrscheinlichkeit der Anerkennung besonders 

hoch ist (§ 68 Abs. 1a Asylgesetz 2005 - AsylG 2005).107 Das BMI wertet dafür die rechtskräftig positiven 

Asylentscheidungen nach § 3 AsylG 2005 (Status des/der Asylberechtigten) aus.108 Rechtskraft tritt ein, 

wenn kein weiteres ordentliches Rechtsmittel mehr zulässig oder die Rechtsmittelfrist ungenützt verstri-

chen ist (oesterreich.gv.at, 2022a).109 Eine hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit wird in der Regel dann 

angenommen, wenn die Asylanerkennungsquote für Staatsangehörige eines Herkunftsstaates bei über 

75 Prozent liegt und die Mindestentscheidungsanzahl der zu berücksichtigenden Entscheidungen über 

200 Entscheidungen je Herkunftsstaat beträgt. Im Zeitraum 2017–2021110 wurde jeweils die Arabische 

Republik Syrien als Herkunftsstaat mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit definiert. Im Jahr 2018 
traf dies zudem auf die Islamische Republik Iran zu.111 Die Zuerkennung des Status des/der subsidiär 

Schutzberechtigten nach § 8 AsylG 2005 wird in dieser Berechnung nicht berücksichtigt. 

103  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, 18. April 2023.

104  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, 21 November 2022.

105  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Integrationsgesetz, Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz u.a., Änderung, 1586 der 
Beilagen XXV. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at.

106  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Integrationsjahrgesetz; Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, Änderung (Arbeitsmarktintegrationsgesetz), 1585 der Beilagen XXV. GP.   
Verfügbar auf www.parlament.gv.at.

107  Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 221/2022.

108  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/B/8 (Asyl), 29. September 2022.

109  Zum Asylverfahren in erster und zweiter Instanz, den Rechtsmitteln und Beschwerdemöglichkeiten siehe unter anderem: Asylkoordination, 2019; BMI, o.J.a; UNHCR 
Österreich, o.J.

110  Die Mitteilung über Herkunftsstaaten mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit für 2022 erfolgt erst nach Auswertung des gesamten Jahres Anfang 2023.

111  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/B/8 (Asyl), 29. September 2022.

https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1586/fname_624803.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1585/fname_624796.pdf
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3.2 Entwicklungen und Debatten 2017–2022

Im Zeitraum 2017–2022 wurde das Thema Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen in Österreich immer 

wieder und zum Teil hitzig öffentlich debattiert, oft im Zusammenhang mit Themenbereichen wie allgemeiner 

gesellschaftlicher Integration, Lehrausbildung und Arbeitskräftemangel, aber auch im Zusammenhang mit Arbeits-

markt-Zugangsbeschränkungen und Außerlandesbringung. Im Untersuchungszeitraum gab es auch wesentliche 

strategische Änderungen im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Drittstaatsangehörigen. Zentral waren 

dabei (1) die Verabschiedung des Integrationspakets 2017 beziehungsweise (2) die Kürzungen der Budgetmittel 

für Integration im Jahr 2018. Für AsylwerberInnen im Speziellen waren darüber hinaus (3) die Aufhebung des 

Zugangs zur Lehre 2018 beziehungsweise der neuerliche Zugang 2021 und (4) die Aufhebung der Einschränkung 

auf Saisonarbeit und Erntehilfe im Jahr 2021 zentrale Entwicklungen.

Im Jahr 2017 wurde von der Koalitionsregierung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) mit der 

Österreichischen Volkspartei (ÖVP) ein umfangreiches Integrationspaket verabschiedet. Dieses umfasste unter 

anderem Sprach-, Werte- und Orientierungskurse sowie Programme zur Unterstützung des Arbeitsmarktein-

tritts. Das teilweise Inkrafttreten des IntG und des IJG im Juni/September 2017 (für AsylwerberInnen mit 1. Jänner 

2018) hatte weitreichende Auswirkungen auf die österreichische Integrationspolitik (Spiegelfeld, 2018:27–29). 

Ziel des IntG ist die Integration von Drittstaatsangehörigen zu stärken und zu beschleunigen; Ziel des IJG ist 

die Vorbereitung auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Hintergrund des Integrationspakets war der Anstieg der 

Anzahl an MigrantInnen und Geflüchteten im Jahr 2015, was die Fragmentierung der Integrationsmaßnahmen 
in Österreich verdeutlichte. Das Paket zielte auf eine rechtliche Definition des Integrationsbegriffes sowie 
systematische und institutionsübergreifende Integrationsmaßnahmen ab.112 Für AsylwerberInnen, bei denen die 

Zuerkennung des internationalen Schutzes sehr wahrscheinlich ist, wurden Möglichkeiten zur Teilnahme an zwei 

bestimmten Maßnahmen geschaffen (siehe 3.4). Dieser Beschluss wurde von Teilen der Opposition begrüßt (Die 

Grünen und NEOS – Das Neue Österreich), wenngleich gleichzeitig gefordert wurde, generell AsylwerberIn-

nen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu öffnen. Die Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) befürchtete hingegen 

Falschangaben seitens der AsylwerberInnen, um die Kriterien für eine Teilnahme zu erfüllen (Parlamentsdirektion, 

2017). Auch der Dienstleistungsscheck wurde 2017 für AsylwerberInnen geöffnet (siehe 2.3).

Im April 2018 kam es, bedingt durch einen Regierungswechsel mit einer Koalition zwischen ÖVP und FPÖ, 

im Rahmen der Budgetverhandlungen 2018–2019 zu starken Budgetkürzungen für Integrationsmaßnahmen  

(Heilemann, 2019:36f.). So wurde die Finanzierung des Integrationsjahres im Jahr 2018 halbiert (von EUR 100 Millionen  

auf EUR 50 Millionen) und mit 2019 ganz ausgesetzt (Budgetdienst, 2018:100f.; Der Standard, 2018a; Yilmaz, 

2020). Generell lief der mit EUR 80 Millionen dotierte „Integrationstopf“113 mit Ende des Jahres 2018 aus 

(Budgetdienst, 2018:127f.). Argumentiert wurden die Budgetkürzungen unter anderem mit der guten Konjunktur-

112  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Integrationsgesetz, Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz u.a., Änderung, 1586 der 
Beilagen XXV. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at; Vorblatt und WFA zur Regierungsvorlage: Integrationsgesetz, Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz u.a., Änderung, 1586 der Beilagen XXV. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at.

113  Zur Umsetzung der Integrationsmaßnahmen wurde im Jahr 2016 ein mit EUR 75 Millionen dotierter Sondertopf für Integration („Integrationstopf“) zwischen 
verschiedenen Ministerien aufgeteilt. Der Integrationstopf inkludierte EUR 10 Millionen für Maßnahmen des damaligen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) zur Förderung der Arbeitsmarktintegration von Asyl- und subidiär Schutzberechtigten, wie die Ausweitung von Kompetenzchecks, 
Sprachkursen, Beratungsangeboten und berufsnahmen Qualifizierungen (Siehe BMASGK, 2016; BKA et. al., 2016).

https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1586/fname_624803.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1586/imfname_624802.pdf
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lage sowie der sinkenden Anzahl von Geflüchteten (Budgetdienst, 2018:27; News, 2018). Kritik kam unter 
anderem von Oppositionsparteien und dem AMS (Parlamentsdirektion, 2018a; Der Standard, 2018a).

Weiters war die Aufhebung des Zugangs zur Lehre für AsylwerberInnen im Jahr 2018 durch die damals amtie-

rende FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein zentral. Zwischen 2012/13 und 2018 gab es für junge Asylwer-

berInnen (bis 18 beziehungsweise 25 Jahre)114 die Möglichkeit, eine Lehre in einem sogenannten Mangelberuf 

zu beginnen.115 Die arbeitsmarktpolitische Zielsetzung dabei war, dieser Gruppe bereits während des Asyl-

verfahrens die Möglichkeit zu bieten, berufliche Qualifikationen zu erwerben. Diese Qualifikationen sollten im 
Fall der Zuerkennung des internationalen Schutzes den Berufseinstieg erleichtern, und im Fall eines negativen 

Ausgangs des Asylverfahrens für das berufliche Fortkommen im Herkunftsland verwertbar sein.116 Die soge-

nannten „Lehrlingserlässe“, welche den Zugang zur Lehre ermöglichten, wurden am 12. September 2018 mit 

einem weiteren Erlass der damaligen Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

(BMASGK) aufgehoben („Hartinger-Klein-Erlass“; siehe auch 2.1).117 Als Begründung wurde die Arbeitsmarkt-

entwicklung und die Anzahl vorgemerkter inländischer und ausländischer Jugendlicher mit Daueraufenthalts-

recht angegeben,118 unter anderem auch arbeitslose Asylberechtigte (Parlamentsdirektion, 2018c). Außerdem 

wurde eine stärkere Trennung zwischen den Bereichen Migration und Asyl bezweckt (BMDW und BMASGK, 

2018). Dieses Vorgehen wurde von Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen scharf kritisiert 

(Der Standard, 2018b; Die Presse, 2018). Nichtregierungsorganisationen und das Flüchtlingshochkommissariat 

der Vereinten Nationen (UNHCR) in Österreich verwiesen auf negative Konsequenzen für die Integration 

sowie fehlende Perspektiven für junge AsylwerberInnen (Der Standard, 2018b; UNHCR Österreich, 2018b). 

Schlussendlich hat im Juni 2021 der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) den „Hartinger-Klein-Erlass“, 

welcher den Zugang zur Lehre untersagte, aus formalen Gründen aufgehoben. Auch die seit 2004 aufrechte 

Beschränkung der Beschäftigung von AsylwerberInnen auf Ernte- oder Saisonarbeit wurde mit diesem VfGH 

Erkenntnis aufgehoben (ORF.at, 2021; siehe 2.1). 

In den Jahren 2018 und 2019 gab es darüber hinaus auch eine öffentliche Debatte aufgrund von Abschiebungen 

von Personen, deren Antrag auf internationalen Schutz abgelehnt wurde, die sich aber noch in Lehrausbildung 

befanden (Rosenberger und Gruber, 2020:98, 104). Die Partei NEOS kritisierte beispielsweise, dass dieses 

Vorgehen zu wirtschaftlichen Schäden für die Ausbildungsbetriebe führe (Parlamentsdirektion, 2018b). Am 

27. Dezember 2019 wurde ein Stopp der Abschiebungen von AsylwerberInnen in Lehre beschlossen, wobei 

die Frist für die Ausreiseverpflichtung im Falle einer Rückkehrentscheidung erst nach Lehrabschluss zu laufen 
beginnt (siehe 2.1.3).119 Dies betraf zirka 800 AsylwerberInnen, die sich zu dem Zeitpunkt in einem laufenden 

Lehrverhältnis befanden und noch keinen rechtskräftigen negativen Asylbescheid erhalten hatten (Parlaments-

direktion, 2019). 

114  Im Jahr 2012 war der Zugang zur Lehre für AsylwerberInnen bis 18 Jahre möglich, 2013 wurde dies auf 25 Jahre erweitert.

115  Siehe BMASK, Erlass: Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber, 14. Juni 2012, BMASK-435.006/0005-VI/AMR/7/2012. Verfügbar auf  
https://archiv.asyl.at; BMASK, Erlass: Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten für für Asylwerber/innen; Altersgrenze für jugendliche Asylwerber/innen, 18. März 2013, 
BMASK-435.006/0005-VI/B/7/2013. Verfügbar auf www.wko.at.

116  VfGH, 23. Juni 2021, V95/2021 ua (V95-96/2021-12).

117  Am 12. September 2018 wurde der Erlass von der damaligen Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Beate Hartinger-Klein mit der Geschäftszahl 
BMASGK-435.006/0013-VI/B/7/2018 zur „Beschäftigung von Asylwerberinnen und Asylwerbern“ unterzeichnet.

118  VfGH, 23. Juni 2021, V95/2021 ua (V95-96/2021-12).

119  Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005, BGBl. I Nr. 110/2019.

https://archiv.asyl.at/fakten_2/Lehrlingserlass.pdf
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/Altersgrenze_fuer_jugendliche_Asylwerber.pdf
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3.3 Institutioneller Rahmen 

In Österreich gibt es einen institutionellen Rahmen zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Asyl-

werberInnen (siehe Abbildung 5). Dieser Rahmen weicht von der nationalen Integrationspolitik insofern ab, 

als AsylwerberInnen keine direkte Zielgruppe sind (siehe 3.1).120 Außerdem dürfen sie nur unter bestimmten 

Voraussetzungen während des Asylverfahrens arbeiten (siehe 2). Die institutionellen Zuständigkeiten sind grund-

sätzlich getrennt in die Bereiche Arbeit und Integration: 

Arbeit: Für die Entwicklung von einschlägigen Strategien, Politiken und Maßnahmen im Bereich Arbeit ist das 

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) verantwortlich. Auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

für AsylwerberInnen fallen in den Aufgabenbereich des BMAW (BMA, 2021a:138). Das BMAW legt weiters die 

Kontingente für saisonale Beschäftigung, die Ausnahmen vom Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)121 und die 

Regelungen des Arbeitsmarktzugangs für bestimmte Personengruppen fest (EMN Österreich, 2023). Das BMAW 

ist zudem für ein flächendeckendes Beratungsangebot zur Anerkennung und Bewertung von Qualifikationen 
zuständig (§ 5 Anerkennungs- und Bewertungsgesetz).122 In Österreich wird dies durch vier Anlaufstellen für 

Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) umgesetzt (AST, o.J.a). Für die Durchführung der 
Arbeitsmarktpolitik des Bundes ist das Arbeitsmarktservice (AMS) zuständig. Unter anderem ist das AMS mit 

der Vollziehung des AuslBG, der Arbeitsmarktprüfung und der Erteilung von arbeitsmarktbehördlichen Geneh-

migungen, unter anderem für die Zulassung von Arbeitskräften aus Drittstaaten, befasst (BMA, 2021a:11; EMN 

Österreich, 2023). Das AMS ist außerdem für die Durchführung des Integrationsjahres zuständig (siehe 3.4). 

AsylwerberInnen, die einen Leistungsanspruch beim AMS haben (siehe 2.1.3), können sich arbeitslos melden 

und haben Anspruch auf Unterstützungsmaßnahmen und eine Arbeitsvermittlung. AsylwerberInnen, die noch 

keinen Leistungsanspruch haben, können sich nicht beim AMS arbeitslos melden.123 

Integration: Die Zuständigkeit für Integration ist im Bundeskanzleramt (BKA) angesiedelt und liegt bei der 

Bundesministerin für Frauen, Familien, Integration und Medien (BKA, o.J.a).124 Entsprechend wird in der Sektion II  

für Integration, Kultusamt und Volksgruppen die Integrationspolitik koordiniert, unter anderem durch den  

NAP.I und die Umsetzung des Integrationsgesetzes (IntG). Für AsylwerberInnen aus Herkunftsländern mit 

hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit stellt die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien 

Deutschkurse inklusive Alphabetisierungskurse gemäß § 68 Asylgesetz 2005 zur Verfügung (siehe 3.4).125 Auch 

das Zusammenwirken mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wird vom BKA geleitet (BKA, o.J.a; 

EMN Österreich, 2023). Der ÖIF ist ein Fonds der Republik Österreich und für die Integrationsförderung zustän-

dig (ÖIF, o.J.d). Zentrale Aufgabenbereiche sind unter anderem die Abwicklung der Integrationserklärung, die 

Durchführung von Werte- und Orientierungskursen, Deutschkursmaßnahmen und Orientierungsberatungen 

(EMN Österreich, 2023; ÖIF, o.J.c, o.J.a). 

120  Für eine Beschreibung des Migrations- und Asylsystem in Österreich siehe EMN Österreich, 2023.

121  Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2022.

122  Anerkennungs- und Bewertungsgesetz, BGBl. I Nr. 55/2016 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2022. Für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 
ermöglicht das Anerkennungs- und Bewertungsgesetz einen erleichterten Zugang zu Verfahren zur Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse und 
Berufsqualifikationen.

123  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

124  Da Integration als Querschnittsmaterie gesehen wird, hat zudem jedes Bundesland eine eigens zuständige Stelle, Beauftragte oder Ähnliches (Heilemann, 2021:27). 

125  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, 21. November 2022.
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Abbildung 5: Organigramm – Institutioneller Rahmen zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration 

von AsylwerberInnen in Österreich 2022
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•  Wirtschaftskammer  
Österreich (WKÖ)

Darüber hinaus spielt die Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft (zumeist kurz „Sozialpartnerschaft“) in Österreich 

bei der Zusammenarbeit zwischen den Interessenverbänden der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen 

untereinander sowie mit der Regierung eine wichtige Rolle. Die Sozialpartnerschaft setzt sich aus Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammer, AK), Landwirtschaftskammer Österreich (LK), Österreichischer 

Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zusammen. Dabei sind die LK und 

WKÖ für die Vertretung von ArbeitgeberInnen und die AK und der ÖGB für die Vertretung von Arbeitneh-

merInnen verantwortlich (Die Sozialpartner Österreichs, o.J.). AsylwerberInnen, die unselbstständig oder in 

freien Dienstverhältnissen arbeiten, sind Mitglieder der AK, womit ihnen alle Angebote der AK offenstehen.126 

Der ÖGB bietet arbeitsrechtliche Beratung in verschiedenen Erstsprachen an, woran auch AsylwerberInnen 

teilnehmen können (ÖGB, o.J.).127 AsylwerberInnen können auch an allgemeinen und oft mehrsprachigen Infor-

mations- und Beratungsangeboten der WKÖ teilnehmen, etwa dem Gründerservice als zentrale Ansprechstelle 

für Selbstständigkeit oder bedarfsorientierten Angeboten der Landeskammern (WKÖ Gründerservice, o.J.).128 

Sowohl WKÖ als auch AK und ÖGB setzen sich auf sozialpolitischer Ebene für den Arbeitsmarktzugang von 

AsylwerberInnen ein.129

Schließlich bieten verschiedene Nichtregierungsorganisationen Rechts- und Sozialberatung sowie Arbeits- und 

Bildungsunterstützung an, zu denen auch AsylwerberInnen Zugang haben. Beispiele dafür sind die Arbeits- 

und Bildungsberatung der Diakonie Österreich sowie die Rechts- und Sozialberatung der Caritas Österreich 

(Caritas Österreich, o.J.; Diakonie, o.J.). Auch die vier Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen 

Qualifikationen (AST) sind bei Nichtregierungsorganisationen angesiedelt und bieten Beratung für alle in Öster-
reich gemeldeten Personen an, die über die Pflichtschule hinausgehende berufliche Qualifikationen im Ausland 

126  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

127  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.

128  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

129  Ebd.; Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022; Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.
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erworben haben (AST, o.J.b:2). Schließlich unterstützt die Asylkoordination Österreich Organisationen, Initia-

tiven und Freiwillige bei der Beratung und Betreuung von Geflüchteten (Asylkoordination, o.J.). Zudem bietet 
die Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender (UNDOK) Arbeits- und 

sozialrechtliche Beratung im aufenthaltsrechtlichen Kontext sowie Unterstützung bei der Geltendmachung 

entsprechender Ansprüche an (UNDOK, o.J.).130 UNDOK fungiert dabei als Schnittstelle von undokumen-

tiert Arbeitenden, Gewerkschaften, Arbeiterkammer und der Zivilgesellschaft.131 Die Zusammenarbeit und der 

Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Stellen wird von der AK als bewährte Praxis gesehen, die 

im weiteren Sinne auch mit Arbeitsmarktintegration verknüpft ist.132 

3.4 Unterstützungsmaßnahmen 

In der Praxis gibt es breit angelegte, generelle Maßnahmen der zentralen Stellen, an denen AsylwerberInnen unter 

Umständen teilnehmen können, etwa allgemeine Beratungsangebote hinsichtlich Selbstständigkeit, Anerkennung 

von Qualifikationen oder Arbeitsrecht (siehe 3.3). Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen auf Gemeinde- 

und Länderebene (Skrivanek et al., 2021). Jedoch wird darauf im Rahmen dieser Studie nicht näher eingegangen. 

Auf Bundesebene gibt es lediglich für AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit, aktuell für 

AsylwerberInnen aus der Arabischen Republik Syrien (siehe 3.1), die Möglichkeit, an zwei bestimmten Maßnah-

men zur Förderung der Arbeitsmarktintegration von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten teilzunehmen. Diese 

Maßnahmen sind die Integrationshilfe und theoretisch auch das Integrationsjahr, wobei es für letzteres aktuell 

nicht ausreichend Ressourcen gibt.

Die Hauptzielgruppe für Maßnahmen der Integrationshilfe und des Integrationsjahres sind Asyl- und subsidiär 

Schutzberechtigte. Abhängig von finanziellen und organisatorischen Ressourcen können aber auch Asylwerbe-

rInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit an den beiden Maßnahmen teilnehmen. Für AsylwerberInnen 

besteht darauf jedoch kein Rechtsanspruch. Zudem müssen bestimmte Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sein 

(siehe Infobox 4 und 5). Die beiden Maßnahmen umfassen (a) Sprachkurse zur Alphabetisierung und zum 

Erwerb des Sprachniveaus A1 im Rahmen der Integrationshilfe organisiert durch den ÖIF; sowie (b) theore-

tisch Sprachkurse A2 und spezifische Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen im Rahmen des Integrationsjahres 
bereitgestellt vom AMS. 

130  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

131  Finanziert wird die UNDOK-Anlaufstelle von der Arbeiterkammer Wien, Gewerkschaften, sowie dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz – BMSGPK (UNDOK, 2019:6).

132  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.
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Infobox 4 & 5: Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, an 

denen AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit teilnehmen können

INTEGRATIONSHILFE (SPRACHKURSE)133

Zuständigkeit Für die Abwicklung der Maßnahme und die zentrale Organisation der Sprachkurse ist der ÖIF 

zuständig. Für die Umsetzung der Sprachkurse wird auf externe Kursinstitute zurückgegriffen  

(ÖIF, o.J.b).  

Teilnahme für 

AsylwerberInnen

AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit können an ÖIF-Sprachkursen im 

Rahmen der Integrationshilfe (§ 68 AsylG 2005) teilnehmen, wenn: 

 á sie das 15. Lebensjahr vollendet haben und 

 á sie ihre Identität nachweisen können134 und 

 á zum Verfahren zugelassen sind.

Die Teilnahme an ÖIF Sprachkursen ist freiwillig und kostenlos (ÖIF, o.J.c). Die Gewährung 

einer Integrationshilfe sowie deren Inanspruchnahme stehen der Erlassung und Durchführung 

aufenthaltsbeendender Maßnahmen nicht entgegen (§ 68 Abs. 2 AsylG 2005).

Zwischen 1. September 2018 und 31. Juli 2022 wurden insgesamt 3.750 AsylwerberInnen mit 

hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit gefördert. Davon entfielen rund 93 Prozent auf syrische 
Staatsangehörige und 6,5 Prozent auf IranerInnen.135

Hintergrund und 

Ziel

Im Rahmen des Integrationspakets 2017 (siehe 3.2) wurde durch Änderung des § 68 AsylG 2005 

bewirkt, dass auch AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit an Sprachkursen im 

Rahmen der Integrationshilfe teilnehmen können.136 Mit 1. September 2018 wurde die Zielgruppe 

für Deutschkursförderungen des ÖIF sowohl im Startpaket „Deutsch & Integration“ als auch in der 

Individualförderung um AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit erweitert.137 

Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten stehen im Rahmen der Integrationshilfe auch andere 

Maßnahmen offen.138 

Ziel der Einführung dieser Maßnahme war es, ein einheitliches Vorgehen in der Integrationsarbeit 

und Integrationsstandards festzulegen.139 Der Erwerb der deutschen Sprache gilt in der 

österreichischen Integrationspolitik als Schlüssel für die Integration (ÖIF, o.J.c) und als zentral für die 

Arbeitsmarktintegration (Lechner et al., 2016:6; Martin et al., 2016:34–36).

133  § 68 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 221/2022.

134  Dies ist beispielsweise mit einem Reisepass oder Passersatz möglich, eine Aufenthaltsberechtigungskarte gemäß § 51 AsylG 2005 alleine ist nicht ausreichend, da diese 
lediglich die Verfahrensidentität bestätigt. Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Integrationsgesetz, Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, 
Asylgesetz u.a., Änderung, 1586 der Beilagen XXV. GP.  Verfügbar auf www.parlament.gv.at. S. 13.

135  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Integrationsfonds, 1. September 2022.

136  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Integrationsgesetz, Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz u.a., Änderung, 1586 der 
Beilagen XXV. GP.  Verfügbar auf www.parlament.gv.at. S. 12.

137  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Integrationsfonds, 1. September 2022.

138  Siehe § 68 Abs. 2 Z 2 bis 6 AsylG 2005.

139  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Integrationsgesetz, Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz u.a., Änderung, 1586 der 
Beilagen XXV. GP.  Verfügbar www.parlament.gv.at. S. 1.

https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1586/fname_624803.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1586/fname_624803.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXV/I/1586/fname_624803.pdf


35

Aufbau Der ÖIF förder t Deutschkurse auf dem Sprachniveau A1 sowie, wenn erforderlich, die 

Alphabetisierung in lateinischer Schrift.140 Der Alphabetisierungskurs kann zweimal und der A1-Kurs 

einmal wiederholt werden. Die Sprachkurse umfassen in der Regel 180 Übungseinheiten zu  

50 Minuten. Wenn beispielsweise aufgrund einer zu geringen TeilnehmerInnenzahl kein Kurs zustande 

kommt, kann eine ÖIF Individualförderung angeboten werden (Skrivanek et al., 2021:71f).

Heraus-

forderungen 

für die 

Teilnahme von 

AsylwerberInnen

Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Ressourcen.141 UNHCR Österreich 

hob in einer Stellungnahme hervor, dass die Umsetzung der Sprachkurse für AsylwerberInnen mit 

hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit durch die Budgetkürzungen 2018/2019 nicht mehr gedeckt 

sind (siehe 3.2; UNHCR Österreich, 2018a:12).

INTEGRATIONSJAHR142

Zuständigkeit Das AMS ist für die Implementierung der Maßnahme zuständig. Für einige Aktivitäten, etwa 

die Durchführung von Sprachkursen, werden je nach Bedarf externe Kursträger beauftragt. In 

Kooperation mit dem ÖIF werden die Werte- und Orientierungskurse durchgeführt.143

Teilnahme für 

AsylwerberInnen

AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit sind zur Teilnahme berechtigt, wenn 

sie laut §§ 2 und 3 Abs. 2 und 3 IJG: 

• nach dem 31. März 2017 internationalen Schutz beantragt haben, 

• seit mindestens drei Monaten zum Asylverfahren zugelassen sind,

• die Schulpflicht erfüllt haben,
• Deutschkenntnisse des Sprachniveaus A1 aufweisen und 

• arbeitsfähig sind.

Keine Berechtigung besteht, wenn sie eine Ausbildung absolvieren. AsylwerberInnen können sich 

beim zuständigen AMS über die Maßnahme informieren und es wird ein Plan für den Ablauf 

des Integrationsjahres erstellt (AMS, 2022d). Die Teilnahme an der Maßnahme ist freiwillig und 

kostenlos. Die Gewährung von Aus- und Weiterbildungsbeihilfen beziehungsweise die Förderung 

einer Beschäftigungsaufnahme oder einer Lehrausbildung ist nicht möglich.144 AsylwerberInnen in 

Grundversorgung erhalten diese weiterhin. Wird der Antrag auf internationalen Schutz abgelehnt, 

muss das Integrationsjahr beendet werden (AMS, 2022d).

In der Praxis nehmen nur wenige AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit an 

Modulen des Integrationsjahres teil. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung waren es 

im Jahr 2019 insgesamt 13, im Jahr 2020 insgesamt sieben AsylwerberInnen (BMAFJ, 2020:2). Mit 

Stand 10. Oktober 2022 nahm kein/e AsylwerberIn am Integrationsjahr teil.145

140  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Integrationsfonds, 1. September 2022.

141  Ebd.

142  Integrationsjahrgesetz, BGBl. I Nr. 75/2017; AMS, Das Integrationsjahr. Verfügbar auf www.ams.at (Zugriff 23. September 2022).

143  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

144  Schriftlicher Beitrag: Arbeitsmarktservice Österreich, Service für Arbeitskräfte, 10. Oktober 2022.

145  Ebd.

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/das-integrationsjahr
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Hintergrund und 

Ziel

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Integrationspakets 2017 eingeführt, da die Notwendigkeit 

der Arbeitsmarktintegration bestand (siehe 3.2).146 Das Integrationsjahrgesetz (IJG), die rechtliche 

Grundlage für diese Maßnahme, trat für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte mit  

1. September 2017 und betreffend AsylwerberInnen mit 1. Jänner 2018 in Kraft (§ 11 IJG). 

Die Maßnahme zielt darauf ab, den Erwerb von Sprachkenntnissen zu beschleunigen und die 

Chancen einer nachhaltigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu verbessern (§ 1 IJG).

Aufbau Das Integrationsjahr ist modular aufgebaut. Die Module laufen je nach Vorkenntnissen parallel ab oder 

können auch entfallen (§ 5 IJG). Maßnahmen des Integrationsjahres inkludieren: Kompetenzclearing, 

Deutschkurse, Werte- und Orientierungskurse, Berufsorientierung- und Bewerbungstraining, 

Arbeitsvorbereitungsmaßnahmen, Arbeitstrainings sowie Abklärung und Unterstützung bei der 

Anerkennung von Qualifikationen und Zeugnissen (§§ 3 und 5 Abs. 3 IJG). Die Maßnahme dauert 
maximal ein Jahr (AMS, 2022d).

Heraus-

forderungen für 

die Teilnahme 

von Asylwerber-

Innen

Dem AMS zufolge ist insbesondere die Voraussetzung von A1 Deutschkenntnissen eine große 

Herausforderung für AsylwerberInnen. Aufgrund der Beschränkungen der Zielgruppe ist außerdem 

die Anzahl der in Betracht kommenden Personengruppe sehr gering.147 Die Teilnahme am 

Integrationsjahr ist zudem abhängig von vorhandenen finanziellen und organisatorischen Ressourcen. 
Die Budgetmittel für das Integrationsjahr wurden 2018 halbiert und 2019 ausgesetzt (siehe 3.2). 

Aktuell gibt es keine zusätzlichen Mittel zur Umsetzung des Integrationsjahres.148 

146  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

147  Schriftlicher Beitrag: Arbeitsmarktservice Österreich, Service für Arbeitskräfte, 10. Oktober 2022.

148  Ebd.
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4 HERAUSFORDERUNGEN UND LÖSUNGSANSÄTZE 

Obwohl rechtlich der Zugang zu selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit für AsylwerberInnen 

bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen möglich ist, ist der Zugang in der Praxis durch verschiedene Hürden 

erschwert. Das sind zum einen allgemeine Herausforderungen bei der Integration, etwa Spracherwerb. Vor 

allem Deutschkenntnisse werden als zentral für die Arbeitsmarktintegration in Österreich gesehen.149 Außer-

dem wurden Herausforderungen im Zusammenhang mit Asylverfahren genannt, etwa lange Verfahrensdauern 

oder ein schleppender Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden und Stellen.150 Zum anderen 

gibt es auch Limitierungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt und spezielle Herausforderungen bei der Arbeits-

marktintegration spezifisch für AsylwerberInnen. Zudem ist Unterstützung für die Arbeitsmarktintegration zum 
größten Teil nur für AsylwerberInnen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit verfügbar. Im Folgenden wird 

auf diese spezifischen Limitierungen und Herausforderungen näher eingegangen. Darüber hinaus werden auch 
mögliche praktische Lösungsansätze erörtert. 

4.1 Limitierungen und Herausforderungen

Status „Arbeitssuchend“

Eine praktische Limitierung, die wiederholt genannt wurde, besteht darin, dass AsylwerberInnen grundsätzlich 

nicht als arbeitslos bzw. -suchend beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet sind. Sie können sich nur dann als 

arbeitssuchend beim AMS registrieren und Unterstützungsangebote bei der Arbeitssuche in Anspruch nehmen, 

wenn sie zuvor schon gearbeitet und dementsprechend einen Leistungsanspruch erworben haben (siehe 2.1.3; 

Martin et al., 2016:30; Peyrl, 2015). Dies ergibt sich laut AMS daraus, dass andere Personengruppen Vorrang am 

Arbeitsmarkt genießen und als Ersatzarbeitskräfte in Betracht gezogen werden müssen (siehe 2.1.2).151 Asylwer-

berInnen können allerdings öffentliche Plattformen für Stellenausschreibungen nutzen, etwa die AMS Plattform 

„Alle Jobs“ (AMS, 2023). Für die Arbeiterkammer (AK) ist diese Limitierung nicht nachvollziehbar, da Asylwer-

berInnen – mit der Voraussetzung einer Beschäftigungsbewilligung – einen Arbeitsmarktzugang haben. Durch 

die Registrierung als Arbeitssuchend könnten den AsylwerberInnen etwa offene Stellenanzeigen aus dem AMS 

Portfolio zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ein Rechtsanspruch auf Leistungen damit verbunden wäre.152

Übergang von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt

Das Thema Zugang zum Arbeitsmarkt erweist sich für Personen in der Grundversorgung als äußerst komplex 

(zur Grundversorgung siehe 1.2). Beim Übergang von der Grundversorgung in die Beschäftigung gelten enge 

Rahmenbedingungen (Krois, 2022). In der Literatur werden insbesondere die Voraussetzungen für den Anspruch 

auf Grundversorgung beziehungsweise der Verlust dieses Anspruchs als eine praktische Herausforderung für 

149  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022; Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice 
Österreich, 28. September 2022; Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.

150  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.

151  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

152  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.
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die Arbeitsmarktintegration gesehen (Ammer, 2013; Peyrl, 2015; Peyrl et al., 2017:311; Schnetzinger, 2019:31). 

Bei Erwerbstätigkeit gibt es einen bestimmten Freibetrag, der für den Anspruch auf Grundversorgung nicht 

weiter berücksichtigt wird, die sogenannte „Zuverdienstgrenze“. Der Freibetrag wird von den Bundesländern 

festgelegt; in Salzburg und Wien sind es EUR 110 im Monat (Schnetzinger, 2019:30f).153 Der Freibetrag wird 

vom Einkommen abgezogen und der Restbetrag mit der Grundversorgung gegengerechnet. Je nach Höhe des 

Einkommens entstehen Rückzahlungsforderungen oder Sperren der Grundversorgungsleistungen (Krois, 2022). 

Zudem kann der Anspruch auf Unterbringung in einer organisierten Unterkunft bei Erwerbstätigkeit entfallen 

(Ammer, 2013:34; Peyrl, 2015).154 Nach Beendigung einer (befristeten) Erwerbstätigkeit, kann die Rückkehr in 

die Grundversorgung schwierig sein (Asylkoordination, 2018:3). Unter anderem auch deshalb, weil Ersparnisse 

oder sonstige verwertbare Vermögen erst aufgebraucht sein müssen (Diakonie, 2013; Kleine Zeitung, 2022). 

Aus der Praxis berichtet die Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentierter Arbeitender 

(UNDOK) auch von Rückzahlungsforderungen von (Teilen) der Grundversorgung in solchen Fällen, in denen 

AsylwerberInnen arbeitsrechtliche Ansprüche wie Lohnzahlungen geltend machen konnten.155  

Beschäftigung für niedrig Qualifizierte bzw. Personen ohne anerkannte Qualifikationen

Fehlende formale Qualifikationen, beziehungsweise eine fehlende Anerkennung dieser, stellen für Asylwerbe-

rInnen eine praktische Einschränkung beim Zugang zum Arbeitsmarkt dar.156 So zeigt sich in der Praxis, dass 

die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung für höher qualifizierte AsylwerberInnen leichter ist als für niedrig 
qualifizierte. Hintergrund ist laut dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), dass viele Perso-

nen mit niedrigen Qualifikationen am Arbeitsmarkt verfügbar sind, die gegenüber AsylwerberInnen Vorrang 
haben (siehe 2.1.2).157 Auch die Erteilung einer Gewerbeberechtigung für die selbstständige Erwerbstätigkeit 

ist zum Teil an die Anerkennung von Qualifikationen oder Zeugnissen geknüpft. Die formale Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Qualifikationen ist wiederum in sich selbst eine Herausforderung, da die Verfahren als 
fragmentiert und komplex gelten (Kirilova et al., 2016:11). Zugleich ist eine möglichst frühzeitige Feststellung 

der mitgebrachten Qualifikationen und Kompetenzen essenziell für eine rasche und qualifikationsadäquate 
Integration in den Arbeitsmarkt.158 

Selbstständigkeit in der Praxis

Durch die hohen rechtlichen Voraussetzungen ist es in der Praxis für AsylwerberInnen oft schwierig, alle Bedin-

gungen für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit zu erfüllen, beispielsweise die gewerbe- und 

berufsrechtlichen Vorschriften (Peyrl, 2015).159 Dem gegenüber steht die Erfahrung von UNDOK, dass Unter-

nehmen AsylwerberInnen in der Praxis manchmal dabei unterstützen, eine Gewerbeberechtigung zu lösen, um 

sie dann als Subunternehmen zu beauftragen. Dies fällt laut UNDOK häufig in den Bereich der „Scheinselbst-

153  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

154  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

155  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

156  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

157  Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

158  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.

159  Unter anderem EWR-Staatsbürgerschaft, Qualifikationsnachweise oder Standesberechtigungen. Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, 
Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.
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ständigkeit“, das heißt Tätigkeiten und Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses konstatieren eigentlich ein unselbst-

ständiges Arbeitsverhältnis. Bei AsylwerberInnen ist das insofern relevant, als dass die selbstständige Tätigkeit in 

freien Gewerben unter Umständen weniger Auflagen hat als die unselbstständige Beschäftigung (siehe 2.2).160

Rechts- und Planungsunsicherheiten sowie Aufwand für UnternehmerInnen 

Generell schlussfolgern die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und 

das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), dass sich ArbeitgeberInnen oft nicht über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen etwa für die Arbeitsaufnahme von AsylwerberInnen im Klaren sind oder 

Schwierigkeiten haben, die administrativen Hürden für eine Einstellung zu überwinden (OECD und UNHCR, 

2018). Als Herausforderungen für Unternehmen in Österreich wurden verschiedene Rechts- und Planungsun-

sicherheiten genannt. Das AMS gab beispielsweise an, dass UnternehmerInnen die Aufhebung des „Bartenstein-

Erlasses“ teils missverständlich als „freien Arbeitsmarktzugang“ interpretiert hätten.161 Als Risiko wird vor allem 

auch eine mögliche Abschiebung von AsylwerberInnen innerhalb oder nach der Lehrzeit gesehen.162 Die Gefahr 

der Abschiebung und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Schäden für die Ausbildungsbetriebe 

wurden vor allem 2018/2019 öffentlich breit diskutiert (siehe 3.2; Parlamentsdirektion, 2018b). Rechtliche Unsi-

cherheiten über die Länge des Aufenthalts haben laut der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für Unterneh-

merInnen eine abschreckende Wirkung beziehungsweise führen zur Zurückhaltung bei der Beschäftigung von 

AsylwerberInnen.163 UNDOK sieht auch die Verpflichtung von UnternehmerInnen, vom AMS vorgeschlagene 
Ersatzarbeitskräfte zu prüfen, als praktische Hürde, da entsprechende Listen teils lang und der Prozess aufwendig 

sei (siehe hierzu auch 2.1.2).164 Dieser Aufwand ist laut AMS einer der Gründe für UnternehmerInnen, einen 

Antrag auf Beschäftigungsbewilligung wieder zurückzuziehen. Ein weiterer Grund ist beispielsweise, dass die 

Antragsgebühren (siehe 2.1.1) auch im Fall eines negativen Bescheides fällig sind.165 So kam es im Jahr 2022 zu 

529 Zurückziehungen (das sind 19% aller eingelangten Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen).166   

Vulnerabilität von ArbeitnehmerInnen durch Knüpfung der Beschäftigungsbewilligung an den/die ArbeitgeberIn

Für ArbeitnehmerInnen resultieren Herausforderungen aus der Bindung der Beschäftigungsbewilligungen an 

den oder die ArbeitgeberIn und der damit einhergehenden Abhängigkeit. Diese erhöht die Vulnerabilitäten von 

ArbeitnehmerInnen und schwächt ihre Verhandlungsposition für bessere Arbeitsbedingungen (Smith und Vukovic, 

2019). Bei der Geltendmachung von arbeitsrechtlichen Ansprüchen können AsylwerberInnen ihre Erwerbstätig-

keit und damit auch die Beschäftigungsbewilligung verlieren. Dies kann laut AK folglich – entgegen der Intention 

des Gesetzgebers – zu Lohn- und Sozialdumping führen, da die ArbeitnehmerInnen dadurch eher geneigt sind 

arbeitsrechtliche Verstöße hinzunehmen.167 Verschiedene Nichtregierungsorganisationen in Österreich bestätigen 

160  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

161  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

162  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

163  Ebd.

164  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

165  Mündlicher und schriftlicher Beitrag: Renate Hahn, Abteilung Ausländerbeschäftigung, EURES und Beschwerdemanagement, Arbeitsmarktservice Österreich, 5. Dezember 2022 
und 18. Jänner 2023.

166  Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 13. Jänner 2023.

167  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.
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zudem, dass die Abhängigkeit von dem/der ArbeitgeberIn durch die Beschäftigungsbewilligung die Gefahr von 

Arbeitsausbeutung verstärkt, etwa in der Erntehilfe und in privaten Haushalten (Klaffenböck und Schuster, 2020; 

LEFÖ-IBF, 2022:12). Außerdem gibt es laut UNDOK in der Praxis Fälle, bei denen ArbeitnehmerInnen entgegen 

ihres Wissens irregulär beschäftigt werden, im Glauben daran, dass der/die ArbeitgeberIn eine Beschäftigungs-

bewilligung hat (UNDOK, 2015). 

Negative Konsequenzen irregulärer Beschäftigung für AsylwerberInnen 

Eine wiederholte irreguläre Beschäftigung, das heißt die mehrmalige Beschäftigung von AsylwerberInnen ohne 

Beschäftigungsbewilligung, führt zu einem einjährigen Verbot der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung –  

sowohl für ArbeitgeberInnen, als auch für ArbeitnehmerInnen. Bei Personen, die einen Leistungsanspruch erwor-

ben haben, wird auch das Arbeitslosengeld eingestellt.168 Dies gilt auch, wenn die Person unwissentlich irregulär 

beschäftigt war. Am 31. Oktober 2022 wurde allerdings eine neue Bestimmung in das Ausländerbeschäfti-

gungsgesetz (AuslBG) aufgenommen.169 Demnach kann von der einjährigen Sperre abgesehen werden, wenn 

beispielsweise ein geringes Verschulden oder eine kurze Dauer des Verstoßes vorliegt (siehe 2.1.2). Es bleibt 

jedoch abzuwarten, welche Auswirkungen dies für AsylwerberInnen haben wird. 

Laut Informationsmaterial von UNDOK und AK hat irreguläre Beschäftigung keinen Einfluss auf das Asylver-
fahren oder die Gewährung von Asyl- oder subsidiären Schutz. Wenn jedoch weder Asyl- noch subsidiärer 

Schutz gewährt wird, ist zu prüfen, ob die Rückkehrentscheidung aus Gründen des Art. 8 der Europäische 

Menschenrechtskonvention (EMRK)170 auf Dauer unzulässig ist. Bei dieser Abwägung sind Verstöße gegen die 

öffentliche Ordnung, zu denen irreguläre Beschäftigung zählt, zu berücksichtigen (UNDOK et al., 2019:36). Die 

entsprechende Behördenpraxis und Judikatur gilt als uneindeutig: In manchen Fällen wird der Aspekt der Arbeits-

marktintegration positiv gewertet, in anderen Fällen wird dem Verstoß mehr Gewicht beigelegt.171

Prekäre und/oder irreguläre Beschäftigungsverhältnisse von AsylwerberInnen

Schließlich zeigen Analysen zu systemrelevanter Arbeit während der COVID-19-Pandemie ausbeuterische 

Arbeitsverhältnisse172 und irreguläre Beschäftigung bei AsylwerberInnen auf (Kohlenberger et al., 2021). Auch 

in der Beratungspraxis von UNDOK zeigt sich, dass häufig Regelungen zu Mindestlöhnen, Schutzmaßnah-

men und Arbeitszeiten nicht eingehalten werden. Zudem ist auch „Scheinselbstständigkeit“ verbreitet (siehe 

oben).173 Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass AsylwerberInnen oft nicht (ausreichend) über ihre Rechte und die 

Voraussetzungen für eine Beschäftigungsaufnahme Bescheid wissen (UNDOK, 2019). So werden das Fehlen 

von Verfahrenswissen seitens der ArbeitnehmerInnen und mangelnde mehrsprachige Informationen über ihre 

Rechte als wesentliche Hindernisse angesehen (Klaffenböck und Schuster, 2020).174 Als zentraler Grund für 

168  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

169  Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. I Nr. 168/2022.

170  Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Fassung der Protokolle Nr. 11, 14 und 15 samt Zusatzprotokoll und Protokolle Nr. 1, 4, 6, 7, 12, 13 und 16. Verfügbar 
auf www.echr.coe.int. 

171  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

172  Beispielsweise geringer Lohn, Scheinselbstständigkeit oder Beschäftigung bei Subunternehmen.

173  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

174  Ebd.

https://www.echr.coe.int/documents/convention_deu.pdf
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irreguläre beziehungsweise prekäre Beschäftigungsverhältnisse wird auch genannt, dass Personen in laufenden 

Asylverfahren kaum Möglichkeiten haben, ihre Arbeitsrechte durchzusetzen (Kohlenberger et al., 2021:48). 

4.2 Mögliche Lösungsansätze

In Österreich ist gegenwärtig eine gesetzliche Ausweitung des derzeit bereits bestehenden Arbeitsmarktzu-

gangs für AsylwerberInnen nicht absehbar.175 Unterschiedliche Akteurinnen und Akteure setzen sich jedoch 

für die Stärkung eines effektiven Arbeitsmarktzugangs und eine möglichst rasche Arbeitsmarktintegration von 

AsylwerberInnen ein. Dies wird von der Sozialpartnerschaft seit 2016 gefordert (Die Sozialpartner Öster-

reichs, 2016:19). UNDOK fordert darüber hinaus die Arbeitsmarktintegration und den uneingeschränkten 

Arbeitsmarktzugang für alle Personen mit aufrechter Aufenthaltsberechtigung in Österreich. Das umfasst auch 

AsylwerberInnen nach längstens drei Monaten und verlangt nach der Abschaffung der Beschäftigungsbewilligung 

für diese Personengruppen.176 

Im Rahmen der ExpertInneninterviews wurden praktische Lösungsansätze zur Begegnung der in Kapitel 4.1 

genannten Herausforderungen vorgeschlagen. Diese umfassen Änderungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt und 

dem Übergang von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus inkludieren die Vorschläge eine 

Verstärkung der Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen und Schutz vor etwaigen aufenthaltsrechtlichen Folgen 

bei einem negativen Asylbescheid. Zudem werden Änderungen zur Vorbeugung von Lohn- und Sozialdumping 

vorgeschlagen. Mögliche Lösungsansätze zur Begegnung der bestehenden Herausforderungen beim Zugang 

zum Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen umfassen:

Zugang zum Arbeitsmarkt 

 á Ermöglichung der Registrierung als arbeitssuchend beim AMS, damit AsylwerberInnen auf das AMS- 

Portfolio an Stellenanzeigen zugreifen können.177 

 á Beschränkung des Umfangs und der Anzahl an Vorschlagslisten, die das AMS im Rahmen der Arbeitsmarkt-

prüfung dem/der potenzielle ArbeitgeberIn zur Prüfung übermittelt.178

 á Adressierung der Rechts- und Planungsunsicherheiten von Unternehmen, vor allem hinsichtlich möglicher 

Abschiebungen während/nach dem Lehrabschluss von AsylwerberInnen.179

Grundversorgung 

 á Vereinfachung des Übergangs von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt und ggf. wieder zurück in 

das System der Grundversorgung nach Beendigung einer temporären Beschäftigung.180 

175  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, 18. April 2023.

176  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

177  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

178  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

179  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

180  Ebd.
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 á Anhebung der „Zuverdienstgrenzen“ (Freibetrag), damit AsylwerberInnen ihren Lebensunterhalt bestreiten 

können.181 

 á Ansparmodelle für Kaution und Möbel oder Übergangsfristen, um aus einem organisierten Quartier 

ausziehen zu können, ohne die Gefahr einer Verschuldung oder Prekarisierung ihrer Wohnsituation (Krois, 

2022; Diakonie, 2022).

 á Aussetzen von Rückzahlungsforderungen der Grundversorgung bei der Durchsetzung von arbeits- und 

sozialrechtlichen Ansprüchen, zur Vermeidung von Schulden von AsylwerberInnen gegenüber dem Staat.182

Arbeitsmarktintegration

 á Wiedereinführung zweckgebundener finanzieller Mittel für die Umsetzung des Integrationsjahres.183

 á Erweiterung der Zielgruppe für Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen über AsylwerberInnen aus Herkunfts-

staaten mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit hinaus.184

 á Ausweitung der gebührenfreien Deutschkurse und Verbindung von sprachlichen und fachspezifischen 
Qualifikationen, sodass der Erwerb parallel möglich ist.185

 á Öffnung der öffentlichen Ausbildungsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene auch für Asylwer-

berInnen, insbesondere die Initiativen Ausbildung bis 18 und der Ausbildungsgarantie bis 25 (BMAW, 

2022c).186

 á Möglichst frühzeitige Feststellung der mitgebrachten Qualifikationen und Kompetenzen, um eine rasche 
und qualifikationsadäquate Integration in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten.187 

 á Berücksichtigung der Situation und Bedürfnisse von geflüchteten Frauen und Ausbau der entsprechenden 
Angebote, wie spezifische Integrations- und Sprachkurse oder Frauenberufszentren,188 auch wenn Frauen 

nur eine kleine Gruppe der AsylwerberInnen in Österreich ausmachen (siehe 1.2).

Vorbeugung von Lohn- und Sozialdumping 

 á Weitergabe von Verfahrenswissen an AsylwerberInnen, etwa mehrsprachige Informationen zum Verlauf 

beziehungsweise Ausgang des Prozesses und ArbeitnehmerInnen-Rechte im Kontext des Antrags auf 

Beschäftigungsbewilligung (Klaffenböck und Schuster, 2020).189

 á Ausstellung der Beschäftigungsbewilligung nicht an den/die ArbeitgeberIn sondern an den/die Arbeit-

nehmerIn knüpfen, um AsylwerberInnen in der Geltendmachung von arbeitsrechtlichen Ansprüchen zu 

stärken und damit Sozial- und Lohndumping sowie Arbeitsausbeutung vorzubeugen (Klaffenböck und 

Schuster, 2020).190

181  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

182  Ebd.

183  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

184  Ebd.

185  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.

186  Ebd.

187  Ebd.

188  Ebd.

189  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

190  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.
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Aufenthaltsrecht

 á Einfacherer Wechsel in das Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht für qualifizierte AsylwerberInnen, zum 
Beispiel wenn die Voraussetzungen für die „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (RWR-Karte) erfüllt sind oder eine 

österreichische Berufs- oder Lehrausbildung abgeschlossen wurde.191 

 á Schutz vor Abschiebung für AsylwerberInnen in Lehre bis zum Abschluss der Lehrausbildung, mit anschlie-

ßender Möglichkeit einen Aufenthaltstitel wie beispielsweise eine RWR-Karte Plus zu erlangen.192   

 á Gesicherter Aufenthalt während arbeitsrechtlicher Verfahren, also keine Abschiebung während laufender 

Verfahren zur Durchsetzung von Arbeits- und Sozialversicherungsansprüchen.193

 á Einführung eines Systems, bei dem die Befugnisse und Zuständigkeiten der Arbeitsaufsichtsbehörden von 

denen der Einwanderungsbehörden getrennt werden (ECRI, 2016), damit die Durchsetzung von arbeits- 

und sozialrechtlichen Ansprüchen keine möglichen aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen für (abgelehnte) 

AsylwerberInnen nach sich tragen.194 

191  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 20. Februar 2023.

192  Ebd.

193  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

194  Ebd.
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5 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Diese Studie des Nationalen Kontaktpunkts Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk (EMN) beleuchtet 

den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen in Österreich und zeigt 

Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze auf. In diesem Zusammenhang wurden Gesetze, Politiken und 

Maßnahmen im Zeitraum 2017 bis 2022 untersucht und um mediale und öffentliche Debatten sowie Statistiken 

ergänzt. Aus der Analyse ergeben sich fünf zentrale Schlussfolgerungen: 

1. Eingeschränkte Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit

Erstens haben AsylwerberInnen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten erwerbstätig zu sein und müssen dafür 

komplexe bürokratische Prozesse durchlaufen. So benötigen sie für die unselbstständige Beschäftigung eine 

Beschäftigungsbewilligung, deren Erteilung bis Juni 2021 auf Saisonarbeit und Erntehilfe beschränkt war. Für die 

selbstständige Erwerbsarbeit sind die gewerbe- und berufsrechtlichen Voraussetzungen für AsylwerberInnen in 

der Praxis oft schwer zu erfüllen.195 Nach Einbringung des Asylantrags dauert es theoretisch drei Monate bei 

selbstständiger Erwerbstätigkeit beziehungsweise zirka fünf Monate bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit, bevor 

ein/e AsylwerberIn zu arbeiten beginnen darf. Außer den genannten Voraussetzungen gibt es seit Juni 2021 keine 

rechtlichen Zugangsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen. Der Arbeitsrechtsexperte Peyrl 

schlussfolgert, dass Österreich damit der EU-Aufnahmerichtlinie entspricht und „effektiven Arbeitsmarktzugang“ 

in diesem Sinne gewährt.196 Dennoch scheinen bei näherer Betrachtung verschiedene praktische Hürden auf.

Eine praktische Limitierung beim Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen (ohne Leistungsanspruch) ist, dass 

sie sich nicht als arbeitssuchend beim AMS registrieren und Unterstützung bei der Arbeitssuche in Anspruch 

nehmen können.197 Dies ist nur möglich, wenn sie zuvor schon gearbeitet und entsprechend einen Leistungs-

anspruch erworben haben.198 Allgemein gelten Deutschkenntnisse als zentral für die Arbeitsmarktintegration. 

Herausfordernd sind zudem die Anforderungen bei der Anerkennung von Qualifikationen. Gleichzeitig ist der 
Arbeitsmarktzugang für Personen ohne (anerkannte) Qualifikationen schwieriger, weil viele arbeitslos vorge-

merkte InländerInnen und integrierte AusländerInnen mit Vermittlungsvorrang für Hilfsarbeiten oder einfa-

che angelernte Arbeiten vermittelt werden können, oder weil sie die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Gewerbeberechtigung nicht erfüllen.199 Für UnternehmerInnen sind Rechts- und Planungsunsicherheiten bei der 

Einstellung von AsylwerberInnen sowie Dauer und Aufwand für die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 

eine Hürde.200 Dies hat auch für AsylwerberInnen Folgen, da der Antrag auf Beschäftigungsbewilligung vom 

Unternehmen gestellt werden muss. Insbesondere die Prüfung von Ersatzarbeitskräften, die durch das AMS 

vorgeschlagen werden, ist dabei für UnternehmerInnen teils langwierig und aufwändig.201 

195  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

196  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.

197  Ebd.

198  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

199  Ebd.; Interview mit Heinz Kutrowatz, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, 29. September 2022.

200  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022; Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle 
zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

201  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.
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2. Weitreichende politische und rechtliche Änderungen

Zweitens unterlagen die Beschäftigungs- und Integrationsmöglichkeiten in den letzten fünf Jahren weitreichen-

den politischen und rechtlichen Veränderungen, die zwischen der Öffnung von neuen Möglichkeiten und mehr 

Restriktionen hin und her schwankten (siehe 3.2) und sich auch auf die Anzahl der ausgestellten Beschäftigungs-

bewilligungen auswirkten (siehe 2.1.4). Durch die diversen Änderungen ist es sowohl für Unternehmen als auch 

für AsylwerberInnen schwierig den Überblick über geltende Rechtsvorgaben zu behalten. Diese Studie zeigt, dass 

Informationsdefizite über Arbeitsrechte und aktuelle Beschäftigungsmöglichkeiten eine Herausforderung sind. 
Zuletzt kam es 2021 zur Aufhebung des umstrittenen „Bartenstein-Erlasses“ durch den Verfassungsgerichtshof 

(VfGH) – jedoch nicht aus inhaltlichen, sondern aus formalen Gründen. Dies eröffnete neue Möglichkeiten der 

unselbstständigen Beschäftigung für AsylwerberInnen und spiegelt sich auch in einer nahezu Verdoppelung der 

Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen im Jahr 2022 wider. Das AMS hätte mit einem noch höheren Anstieg 

gerechnet und erklärt sich dies mit dem Anstieg des Pools an Arbeitskräften aus Drittstaaten, vor allem aus der 

Ukraine und im Rahmen von gestiegenen Saisonarbeitskontingenten.202 

Gründe dafür können auch Herausforderungen in der Praxis sein (siehe 4.1). Ein Beispiel ist die Sorge von 

UnternehmerInnen vor Abschiebungen von AsylwerberInnen während oder nach der Lehrausbildung.203 Für 

Lehrverhältnisse, die nach dem 27. Dezember 2019 begonnen wurden, gilt die Regelung zur „Hemmung der 

Frist für die freiwillige Ausreise zum Zweck des Abschlusses einer begonnenen Berufsausbildung“ (§ 55a Abs. 1 

Fremdenpolizeigesetz 2005) nicht, sodass die Lehre im Falle einer Rückkehrentscheidung nicht abgeschlossen 

werden kann. Obwohl seit Juni 2021 auch die Aufnahme einer Lehrausbildung für AsylwerberInnen wieder 

möglich ist, zeichnet sich noch kein deutlicher Anstieg der Beschäftigungsbewilligungen für Lehrlinge im Asylver-

fahren ab (zum Vergleich 2017: 694 erteilte Beschäftigungsbewilligungen für Lehrlinge; 2022: 46).204

3. Keine Priorität der (Arbeitsmarkt-)Integration

Drittens hat die (Arbeitsmarkt-)Integration von AsylwerberInnen im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Inte-

gration keine Priorität. Die Zielgruppe des Nationalen Aktionsplans Integration sind stattdessen Personen mit 

dauerhaftem Aufenthalt beziehungsweise längerfristiger Aufenthaltsperspektive. Somit gibt es auf Bundesebene 

auch kaum Unterstützungsmaßnahmen für die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen. Eine Ausnahme 

bilden AsylwerberInnen, bei denen die Zuerkennung des internationalen Schutzes unter Berücksichtigung vorlie-

gender Erfahrungswerte sehr wahrscheinlich ist, da sie eine höhere Chance auf einen langfristigen Aufenthalt 

haben.205 Diese können (sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind) bereits während des Asylverfahrens an 

bestimmten Maßnahmen für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte teilnehmen. Die Beschränkung auf Personen 

mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit wird durchaus kritisch gesehen, unter anderem da die Gewährung 

von internationalem Schutz eine Einzelfallentscheidung ist und so anderen AsylwerberInnen der Zugang zu 

diesen Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen vorenthalten wird.206 Zudem gibt es Gruppen innerhalb oder 

202  Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice Österreich, 28. September 2022.

203  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022.

204  Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 13. Jänner 2023.

205  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, 21 November 2022.

206  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022.
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unabhängig von bestimmten Staatsangehörigkeiten, die in dieser Definition unberücksichtigt bleiben, obwohl 
sie eine besonders hohe Anerkennungsquote haben, etwa afghanische Frauen oder unbegleitete Minderjährige 

(Caritas Österreich, 2017a:10).

Maßnahmen wie das Integrationsjahr oder Deutschkurse werden als zentral für die (spätere) Arbeitsmarktinte-

gration erachtet. Die Verfügbarkeit von Maßnahmen ist jedoch abhängig von finanziellen und organisatorischen 
Ressourcen. Entsprechend gibt es praktische Limitierungen, da beispielsweise beim Integrationsjahr und der 

Integrationshilfe Ressourcen für die Implementierung für AsylwerberInnen fehlen (UNHCR Österreich, 2018a:12) 

und es seit den Budgetkürzungen 2018/2019 keine zusätzlichen Ressourcen gibt.207 Tatsächlich war die Anzahl 

der AsylwerberInnen, die am Integrationsjahr teilnahmen, in den Jahren 2019 und 2020 verschwindend gering 

(BMAFJ, 2020:2); mit Stand 10. Oktober 2022 nahm gar kein/e AsylwerberIn teil.208 Bei der Integrationshilfe 

waren es zwischen Jänner und Juli 2022 immerhin 1.590 AsylwerberInnen.209 Neben der Finanzierung gelten 

laut AMS die hohen Zugangsvoraussetzungen, etwa grundlegende Sprachkenntnisse (A1), beim Integrationsjahr 

als Herausforderungen.210 

4. Arbeitsmarktsituation und Datenlücken

Viertens ist es schwierig, die Arbeitsmarktsituation von AsylwerberInnen zu analysieren, da zwar Daten zu 

Beschäftigungsbewilligungen verfügbar sind, viele andere Parameter jedoch fehlen. So werden Daten zu Selbst-

ständigkeit von AsylwerberInnen nicht nach Aufenthaltsstatus aufgeschlüsselt und sind daher nicht verfügbar.211 

Wie viele AsylwerberInnen arbeitssuchend sind ist auch nicht bekannt, da sich diese Personen nur unter gewissen 

Voraussetzungen beim AMS registrieren können. Das AMS führt aber Statistiken über Anträge, Erteilungen und 

Ablehnungen von Beschäftigungsbewilligungen für AsylwerberInnen. Die Daten enthalten auch detailliertere 

Informationen über die Altersverteilung, das Geschlechterverhältnis, die Anträge auf Bewilligung für Lehrstellen 

und Branchen. 

Was die unselbständige Beschäftigung betrifft, so wurde der Großteil der Anträge auf Beschäftigungsbewilli-

gungen im Zeitraum 2017–2022 positiv beschieden. Die Bewilligungsrate von 73 Prozent ist im Hinblick auf 

den Prozess der Arbeitsmarktprüfung und praktischen Herausforderungen beachtlich. Die meisten Anträge auf 

Beschäftigungsbewilligungen (94%) wurden dabei für Männer gestellt. Die Branchen in denen AsylwerberInnen 

im Zeitraum 2017–2022 am häufigsten eine Beschäftigungsbewilligung erhielten sind „Beherbergung und Gastro-

nomie“ und „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“. Insgesamt gilt aber, dass mit 1.591 erteilten Beschäftigungs-

bewilligungen für AsylwerberInnen im Jahr 2022 beziehungsweise durchschnittlich 586 AsylwerberInnen mit 

Beschäftigungsbewilligung in Beschäftigung212 nur ein Bruchteil der AsylwerberInnen unselbständig erwerbstätig 

war (siehe 1.2). 

207  Schriftlicher Beitrag: Arbeitsmarktservice Österreich, Service für Arbeitskräfte, 10. Oktober 2022; Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 
2022.

208  Schriftlicher Beitrag: Arbeitsmarktservice Österreich, Service für Arbeitskräfte, 10. Oktober 2022.

209  Schriftlicher Beitrag: Österreichischer Integrationsfonds, 1. September 2022.

210  Schriftlicher Beitrag: Arbeitsmarktservice Österreich, Service für Arbeitskräfte, 10. Oktober 2022.

211  Interview mit Natasha Ghulam und Julia Moreno-Hasenöhrl, Wirtschaftskammer Österreich, 19. September 2022; Interview mit Philipp Kindl, Arbeitsmarktservice 
Österreich, 28. September 2022.

212  Daten bereitgestellt vom Arbeitsmarktservice Österreich, 13. Jänner 2023. 
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5. Negative Folgen für AsylwerberInnen

Fünftens können sich aus diesem System negative Konsequenzen für AsylwerberInnen ergeben und beispiels-

weise zu Rückzahlungsforderungen, irregulärer Beschäftigung und Ausbeutung führen. So finden AsylwerberInnen  
in Österreich häufig in den Branchen Arbeit, die in der Europäischen Union (EU) für Arbeitsausbeutung bezie-

hungsweise schlechte Arbeitsbedingungen bekannt sind, wie Landwirtschaft und Gastgewerbe (FRA, 2019; 

van Nierop et al., 2021:35). Darüber hinaus gibt es Probleme für AsylwerberInnen durch die Regelungen beim 

Übergang von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt. Wird der Freibetrag für den Zuverdienst überschrit-

ten oder arbeitsrechtliche Ansprüche durchgesetzt, können Rückzahlungen (von Teilen) der Grundversorgung 

angeordnet werden.213 Zudem erhöht die Knüpfung der Beschäftigungsbewilligung an den/die ArbeitgeberIn 

ArbeitsrechtsexpertInnen zufolge die Vulnerabilität von ArbeitnehmerInnen und begünstigt Lohn- und Sozialdum-

ping.214 Herausfordernd für AsylwerberInnen ist auch die Abhängigkeit von ArbeitgeberInnen sowie fehlendes 

Verfahrenswissen und (mehrsprachige) Informationen über ihre Rechte in diesem Prozess.215 

Mögliche Folgen können prekäre, irreguläre oder scheinselbstständige Beschäftigungsverhältnisse von Asyl-

werberInnen sein. Auch kann es negative rechtliche Konsequenzen für AsylwerberInnen geben, die mehrfach 

irregulär beschäftigt wurden, etwa eine einjährige Sperre für eine Beschäftigungsbewilligung, Verlust des Anspruchs 

auf Arbeitslosengeld sowie aufenthaltsrechtliche Folgen.216 An dieser Stelle wird sich zeigen, wie sich die rechtliche 

Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (§ 4 Abs. 8 AuslBG)217 von Oktober 2022 auswirken wird. Seit-

her kann bei wiederholter irregulärer Beschäftigung von einer einjährigen Sperre der Beschäftigungsbewilligung 

abgesehen werden, wenn der Grund bloß fahrlässiges Verhalten war, etwa ein geringer Grad des Verschuldens 

oder eine kurze Dauer des Verstoßes. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen auf Bundes-

ebene nur für jene mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit unterstützt wird und nur wenige AsylwerberIn-

nen erwerbstätig sind. Studien legen nahe, dass Wartezeiten, Untätigkeit und Dequalifizierung im Asylverfahren 
die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten auch längerfristig negativ beeinflussen (Eggenhofer-Rehart et al., 
2018; Hainmueller et al., 2016; Lechner et al., 2016:7). Unterschiedliche Akteurinnen und Akteure in Österreich 

setzen sich jedoch für die Stärkung des effektiven Arbeitsmarktzugangs und eine möglichst rasche Arbeitsmarkt-

integration für AsylwerberInnen ein. Die Vorschläge von ExpertInnen inkludieren praktische Lösungsansätze zur 

Begegnung der oben genannten Herausforderungen (siehe 4.2). Inwieweit diese künftig berücksichtigt werden 

und ob die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen – auch angesichts des Arbeitskräftemangels – an 

Priorität gewinnt, ist abzuwarten. 

213  Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

214  Interview mit Johannes Peyrl, Arbeiterkammer Wien, 23. September 2022; Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung 
undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

215 Interview mit Johanna Schlintl, UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 7. Oktober 2022.

216  Ebd.

217  Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. I Nr. 168/2022.
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Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde 

im Jahr 2003 von der Europäischen Kommission im 

Auftrag des Europäischen Rates eingerichtet, um dem 

Bedarf eines regelmäßigen Austausches von verläss-

lichen Informationen im Migrations- und Asylbereich 

auf europäischer Ebene nachzukommen. Seit 2008 

bildet die Ratsentscheidung 2008/381/EG die Rechts-

grundlage des EMN. Nationale Kontaktpunkte (NKPs) 

wurden in allen EU-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme 

Dänemarks) und EMN-Beobachterstaaten (Norwegen, 

Georgien, der Republik Moldau, Ukraine, Montenegro, 

Armenien und Serbien) geschaffen.

Aufgabe des EMN ist es, den Institutionen der Euro-

päischen Union (EU) sowie nationalen Behörden 

und Institutionen aktuelle, objektive, verlässliche und 

vergleichbare Informationen über Migration und Asyl 

bereitzustellen, um die diesbezügliche Politikgestaltung 

in der EU zu unterstützen. Aufgabe des EMN ist es 

auch, die breite Öffentlichkeit mit Informationen zu 

der genannten Thematik zu versorgen.

Der NKP Österreich ist – basierend auf einem 

Abkommen mit dem Bundesministerium für Inneres –  

in der Abteilung für Forschung und Migrationsrecht 

des Landesbüros für Österreich der Internationalen 

Organisation für Migration (IOM) angesiedelt. Das 

IOM Büro wurde 1952 eingerichtet, als Österreich 

eines der ersten Mitgliedstaaten der Organisation 

wurde. Hauptaufgabe des IOM Landesbüros ist es, 

nationale Migrationsthemen und aufkommende 

Trends zu analysieren und entsprechende nationale 

Projekte und Programme zu planen und umzusetzen.

Zu den Hauptaufgaben der NKP im Rahmen der 

Umsetzung des EMN-Arbeitsprogramms zählen die 

Erstellung der jährlichen Politikberichte, die Erstellung 

themenspezifischer Studien, die Beantwortung der 
von anderen NKP oder der Europäischen Kommis-

sion gestellten Ad-hoc-Anfragen, sowie die Umset-

zung von Aktivitäten zur Förderung der Sichtbarkeit 

des EMN und die Netzwerkarbeit in verschiedenen 

Foren. Darüber hinaus richten die NKP in jedem 

Land nationale Netzwerke aus Organisationen, Insti-

tutionen und Einzelpersonen ein, welche im Bereich 

Migration und Asyl tätig sind.

Grundsätzlich betreiben die NKP keine Primärfor-

schung, sondern sammeln und analysieren bereits 

vorhandene Daten und Informationen; bei Bedarf 

werden diese durch die eigenständige Erhebung von 

zusätzlichen Informationen ergänzt. EMN-Studien 

werden nach gemeinsamen Studienvorlagen erstellt, 

um innerhalb der EU und Norwegens vergleichbare 

Ergebnisse zu erzielen. Da die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse häufig mit Herausforderungen verbun-

den ist, hat das EMN ein Glossar erstellt, welches die 

Anwendung einheitlicher Definitionen und Termino-

logien in allen nationalen Berichten sicherstellt.

Nach der Fer tigstellung der nationalen Berichte 

erstellt die Europäische Kommission mithilfe eines 

Dienstleisters einen Synthesebericht, welcher die 

wichtigsten Ergebnisse der einzelnen nationalen 

Berichte zusammenfasst. Zusätzlich werden themen-

spezifische Kurzbeschreibungen, sogenannte EMN-
Informs, als kurze Zusammenfassungen und Vergleiche 

nationaler Ergebnisse zu ausgewählten Themen 

erstellt. Alle nationalen Studien, Syntheseberichte, 

Informs und das Glossar sind auf der Webseite der 

Generaldirektion Migration und Inneres der Europäi-

schen Kommission verfügbar.
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Das Europäischen Migrationsnetzwerk (EMN) wird von der Europäischen Kommission koordiniert und besteht aus Nationalen Kontaktpunkten in jedem  
EU-Mitgliedstaat (außer Dänemark) und den EMN-Beobachterstaaten Norwegen, Georgien, der Republik Moldau, der Ukraine, Montenegro, Armenien und Serbien.  

Der Nationale Kontaktpunkt Österreich wird von der Europäischen Kommission und dem österreichischen Bundesministerium für Inneres finanziert.


